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Die Grüne Stadt Marlow - Stadt des Vogelparks
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„Der Natur zuliebe ...“
Die nächste Ausgabe des „MARLOW-KURIER“ erscheint am Dienstag, dem 18. März 2025.

  INHALT: l	 20. ScanHaus Cup Marlow am 26.04.2025/27.04.2025
l	 Wahlbekanntmachungen der Gemeindebehörde

Fotos: Frank SchusterSchirmherr: Herr Christian Pegel, Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V
Samstag, d. 26.04.2025	 Start 12:00 Uhr	 4x Radrennen;
Sonntag, d. 27.04.2025	 Start 10:30 Uhr	 2x Bundessichtungsrennen
	 Start 10:45 Uhr	 5x Radrennen
	 Start 12:30 Uhr	 „Fette Reifen-/Familienrennen“ für Kinder und Familien
	 Start 12:45 Uhr	 Sponsorenrennen, Start und Ziel auf dem Marktplatz in Marlow!
gez. A. Gabriel	 gez. F. Kunz	 gez. U. Meinke
Stadt Marlow	 Scan Haus Marlow GmbH	 „Förderverein Radfahren in M-V“ e.V.
Veranstalter	 Hauptsponsor	 Veranstalter u. Ausrichter

Vollsperrung (1,2 km) Sa: 11:30 Uhr - 17:30 Uhr	 Halteverbot Sa: 10:00 Uhr - 18:00 Uhr
Vollsperrung (2,6 km) So: 09:30 Uhr - 17:00 Uhr	 Halteverbot So: 09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Bitte Beschilderung im Stadtgebiet und an den Landesstraßen beachten!	

Es ist wieder soweit - das Radsportereignis im Norden - der 20. ScanHaus Cup Marlow!
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Stadt Marlow� Marlow, 03.02.2025
Der Bürgermeister
Am Markt 1, 18337 Marlow

Öffentliche Bekanntmachung

Informationen zu den Zeiten der Vollsperrung im Ortsteil Marlow der Stadt Marlow sowie weiteren verkehrs-
rechtlichen Einschränkungen im Einzugsgebiet der Stadt Marlow im Rahmen der Durchführung des 20. 
ScanHaus Cup Marlow am Samstag, d. 26.04. und Sonntag, d. 27.04.2025

Sehr geehrte Einwohnerinnen, sehr geehrte Einwohner,
die Stadt Marlow als Veranstalter, vertreten durch die 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters Frau A. Gabriel, die Scan Haus Mar-
low GmbH als Hauptsponsor, vertreten durch Herrn F. Kunz, der „Förderverein Radfahren in M-V“ e. V. als Ausrichter, vertreten 
durch Herrn U. Meinke, geben im Verbund mit dem Organisationsbüro in Vorbereitung des diesjährigen Radsportereignisses 
ausgewählte Informationen auf der Homepage der Stadt Marlow unter www.stadtmarlow.de zur Kenntnis. Dies hat öffentlichen 
Bekanntmachungscharakter.
Somit ist der gesamte Ablauf der Radsportveranstaltung öffentlich bekannt und für jedermann nachvollziehbar. Jeder kann den 
genauen Beginn und das Ende der Veranstaltung klar erkennen und sich entsprechend darauf vorbereiten. Dies ermöglicht den 
betroffenen Personen, sich rechtzeitig auf die damit verbundenen Einschränkungen, wie etwa die temporäre Sperrung oder Beein-
trächtigung der Nutzung öffentlicher Verkehrsräume, einzustellen. Insbesondere können Verkehrsteilnehmer frühzeitig alternative 
Routen planen und gegebenenfalls ihre Mobilität so organisieren, dass die Veranstaltung möglichst reibungslos und ohne unnötige 
Verzögerungen für alle Beteiligten verläuft.
Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Beteiligten bedanken, die uns in den vergangenen Wochen ihre Unterstützung zugesichert 
haben. Dank ihrer Hilfe sind wir optimistisch, dass wir dieses Radsportereignis gemeinsam vor Ort erleben können.
Wie bereits im vergangenen Jahr wird die Behörde auch dieses Mal besonders auf die Vollsperrung, das Halteverbot sowie die 
Aufstellung der entsprechenden Hinweisschilder hinweisen, wie nachfolgend öffentlich bekannt gegeben.
Es wird zudem auf die Zeiten für die Vollsperrung und das Halteverbot sowie auf die Einschränkungen für Nutzfahrzeuge in den 
Nacht- und Morgenstunden im Ortsteil Marlow hingewiesen.

Vollsperrung im OT Marlow
Samstag 26.04.2025, 11:30 Uhr - 17:30 Uhr
Sonntag 27.04.2025, 09:30 Uhr - 17:00 Uhr
Auf diese Vollsperrung wird durch eine zusätzliche Beschilderung der Zufahrten zum OT Marlow aufmerksam gemacht. Diese 
10 Standorte sind:
•	 Gresenhorst L 191/Abzweig L 182
•	 Petersdorf L 191/ Abzweig K 5
•	 Ribnitz-Damgarten B 105/Abzweig L 181
•	 L 22 bei Schlemmin am Abzweig Semlow
•	 L 19 Kneese /Abzweig L 181
•	 Dettmannsdorf L 19/ Abzweig L 18
•	 Semlow L 18 Abzweig K 8
•	 Plennin L 18 Kreuzung
•	 Allerstorf L 181 Abzweig/Kreuzung in Richtung Alt Guthendorf
•	 Alt Guthendorf L 182 Abzweig/Kreuzung in Richtung Allerstorf

Am Samstag, den 26.04.2025, wird die Durchfahrt durch den Ortsteil Marlow zeitweise aufgrund des kleinen Rundkurses (Berg-
kriterium, 1,2 km) gesperrt sein. Dies betrifft sowohl die Zufahrt aus Richtung Ribnitz-Damgarten (L 181) als auch aus Richtung 
Semlow (L 18).
Beachten Sie bitte die notwendigen Umleitungen.
Am Sonntag, den 27.04.2025, ist die Zufahrt zum Vogelpark Marlow ausschließlich über die L 19 möglich. Die Anfahrt erfolgt über 
die Abzweigung in Kneese und weiter auf der L 181. Nach dem Besuch des Vogelparks kann die Abreise über die L 18 in Richtung 
Dettmannsdorf-Kölzow erfolgen.
Auf diese Besonderheiten wird an beiden Tagen auch über den Verkehrsfunk hingewiesen.
Das Halteverbot wird am Samstag, den 26.04.2025, im OT Marlow von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr entlang des 1,2 km langen Rundkurses 
des Radrennens und am Sonntag, den 27.04.2025, von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr entlang des 2,6 km langen Rundkurses durchgesetzt.
Die Aufstellung der Beschilderung - Halteverbot im OT Marlow - kann jedermann bereits ab Mittwoch, d. 23.04.2025 zur Kenntnis 
nehmen und sich somit langfristig darauf einrichten.
Die Art und Weise der öffentlichen Bekanntmachung über Maßnahmen, die behördlicherseits in Vorbereitung des 20. ScanHaus 
Cup Marlow notwendig sind, ist vorsorglich mit dem Fachgebiet Verkehrsangelegenheiten des Landkreises Vorpommern-Rügen 
kommuniziert.

gez. Anja Gabriel
1. Stellvertreterin des Bürgermeisters

Vermerk:
Diese Öffentliche Bekanntmachung vom 03.02.2025 wurde gemäß § 11 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Marlow in der derzeit 
gültigen Fassung im Internet auf der Homepage der Stadt Marlow am 03.02.2025 veröffentlicht, die ergänzende Veröffentlichung 
im Amtlichen Bekanntmachungsblatt, dem „Marlow-Kurier“, erfolgt mit Datum vom 18.02.2025.

gez. Anja Gabriel
1. Stellvertreterin des Bürgermeisters
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Stadtverwaltung Marlow
Postanschrift
Stadt Marlow
Der Bürgermeister
Am Markt 1, 18337 Marlow

Sprechzeiten
Montag 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr

Kontakt
Telefon: 038221 410-0
Telefax: 038221 410-20
E-Mail: info@stadtmarlow.de

Der Bürgermeister ist mit vorheriger Terminvereinbarung während der Sprechzeiten erreichbar.

Ansprechpartner in der Verwaltung
Herr Schöler Bürgermeister 038221 / 410-25 buergermeister@stadtmarlow.de
Frau Gabriel 1. Stellvertreterin 038221 / 410-11 a.gabriel@stadtmarlow.de
Frau Kröger 2. Stellvertreterin 038221 / 410-28 a.kroeger@stadtmarlow.de

Stabsstelle / Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Leitung
Herr Schöler Verwaltungssteuerung / Wirtschaftsförderung 038221 / 410-18 buergermeister@stadtmarlow.de
Fachbereich Inneres/IT
Frau Kehler Informationssicherheit / Öffentlichkeitsarbeit 038221 / 410-10 m.kehler@stadtmarlow.de
Frau David Personal / Organisation / Arbeitsschutz /  

Datenschutz
038221 / 410-26 n.david@stadtmarlow.de

Herr Schuster Technikunterstützte Informationsverarbeitung 038221 / 410-24 f.schuster@stadtmarlow.de
Fachbereich Kanzlei/Zentrale Dienste
Herr Morwinsky Recht / Schiedsstelle / Schöffenwahl /  

zentrale Ortsrechtverwaltung
038221 / 410-16 r.morwinsky@stadtmarlow.de

Frau Holze Kanzlei / Bekanntmachungen /  
zentraler Sitzungsdienst

038221 / 410-18 a.holze@stadtmarlow.de
info@stadtmarlow.de

Frau Trompa Anlaufstelle / sonstige zentrale Dienste /  
Archiv / Tourismus / Marketing / Heimat- und  
Kulturpflege / kommunale Veranstaltungen

038221 / 410-17 g.trompa@stadtmarlow.de

Frau Riske Projekt „Demokratie Leben“ 038221 / 410-13 s.riske@stadtmarlow.de
Herr Krähe Stadtbauhof / öffentliches Grün 038221 / 410-12 s.kraehe@stadtmarlow.de
Bau- und Ordnungsamt
Amtsleitung
Frau Gabriel Stadtentwicklung und städtebauliche Planung / 

 Bauverwaltung / Hochbau / Gewässerunterhaltung / 
Landschaftsschutz / kommunale Forstwirtschaft

038221 / 410-11 a.gabriel@stadtmarlow.de

Fachbereich Bau, Liegenschaften, Gebäudemanagement
Frau Kowalski Vergabestelle / Tiefbauinvestitionen / Spielplätze 038221 / 410-29 n.kowalski@stadtmarlow.de
Frau Funk Liegenschaften / Gebäudemanagement 038221 / 410-22 a.funk@stadtmarlow.de
Herr Sobjetzki Straßenrechtsangelegenheiten / Straßenbeleuchtung 038221 / 410-19 h.sobjetzki@stadtmarlow.de
Herr Krähe Gebäudemanagement 038221 / 410-12 s.kraehe@stadtmarlow.de
Fachbereich Ordnung und Sicherheit
Herr Morwinsky Allgemeine Ordnungsangelegenheiten / Verkehrsan-

gelegenheiten / ordnungsbehördlicher Aussendienst / 
Gaststätten- und Gewerberecht / Brandschutz / Wahlen

038221 / 410-16 r.morwinsky@stadtmarlow.de

Frau Trompa Gewerberegister 038221 / 410-17 g.trompa@stadtmarlow.de
Frau Neugebauer Personenstandswesen / Einwohnermeldewesen 038221 / 410-14 einwohnermeldeamt@stadtmarlow.de

k.neugebauer@stadtmarlow.de
Frau Jennerjahn Einwohnermeldewesen / Fischereischeinwesen /  

Versicherungen
038221 / 410-23 einwohnermeldeamt@stadtmarlow.de

n.jennerjahn@stadtmarlow.de
Herr Krähe Brauchtumsfeuer / Naturschutz / Schornsteinfegerwesen / 

ordnungsbehördlicher Außendienst /  
Friedhofs- und Bestattungswesen / Fundbüro

038221 / 410-12 s.kraehe@stadtmarlow.de

Fachbereich Soziales, Kita und Schule
Frau Kriegsheim Schulen / Kita / Wohngeld 038221 / 410-15 c.kriegsheim@stadtmarlow.de
Frau Mietzner Kita / Wohngeld / Vereinsförderung / Förderung der 

Wohlfahrtspflege / kommunale Sportstätten
038221 / 410-15 a.mietzner@stadtmarlow.de

Amt für Finanzen
Amtsleitung
Frau Kröger Allgemeines Finanzwesen / Abgaben / Steuern /  

Umlagen / Jahresabschluss
038221 / 410-28 a.kroeger@stadtmarlow.de

Fachbereich Finanzen
Frau Diegner Kassenverwaltung 038221 / 410-13 c.diegner@stadtmarlow.de
Frau Riske Vollstreckung 038221 / 410-13 s.riske@stadtmarlow.de
Frau Pfeifer Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung 038221 / 410-27 f.pfeifer@stadtmarlow.de
Frau Sieg Steuern- und Abgabenerhebung 038221 / 410-21 c.sieg@stadtmarlow.de
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b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Absatz 1 der Bundes-
wahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Absatz 
1 der Bundeswahlordnung entstanden ist,
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-
behörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 21. Februar 2025(2. Tag vor 
der Wahl), 15:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, 
schriftlich oder elektronisch beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn verloren 
hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtig-
te können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbrief-
umschlag und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollen-
det haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die ange-
gebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der 
Deutschen Post AG unentgeltlich befördert.
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle 
abgegeben werden.

Marlow, d. 30.01.2025

Die Gemeindebehörde
gez. Anja Gabriel
1. Stellvertreterin des Bürgermeisters

Vermerk:
Diese Bekanntmachung wurde gemäß § 11 Abs. 1 der Hauptsat-
zung der Stadt Marlow in der derzeit gültigen Fassung im Internet 
auf der Homepage der Stadt Marlow am 30.01.2025 veröffent-

Bekanntmachung der Gemeindebehörde 
über das Recht auf Einsicht in das  
Wählerverzeichnis und die Erteilung  
von Wahlscheinen für die Wahl  
zum Deutschen Bundestag
am 23. Februar 2025
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahl-

bezirke der Gemeinde Stadt Marlow wird in der Zeit vom  
3. Februar 2025 bis 7. Februar 2025 (20. bis 16. Tag vor der 
Wahl) während der allgemeinen Öffnungszeiten

im Rathaus Marlow,  
Am Markt 1, 18337 Marlow, Haus 1, Zimmer 1

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder 
Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine 
Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldege-
setzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der 
Wahl, spätestens am 7. Februar 2025 (16. Tag vor der Wahl) 
bis 12:00 Uhr, bei der

Stadt Marlow, Am Markt 1, 18337 Marlow
Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 2. Februar 2025 (21. Tag 
vor Tag vor der Wahl) eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis
15 Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahl-
bezirk) dieses Wahlkreises
oder durch Briefwahl
teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-

berechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 
2. Februar 2025) oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 22 Absatz 1 der Bundeswahl-
ordnung (bis zum 7. Februar 2025) versäumt hat,
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b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von 
der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab,
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,
und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimm-
abgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht foto-
grafiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnis-
ses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit 
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 

Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-
debehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
(im verschlossenen Wahlumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahl-
tage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch 
einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 
14 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes).
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 
und 3 des Strafgesetzbuches).

Marlow, den 07.02.2025

Die Gemeindebehörde
gez. Anja Gabriel
1. Stellvertreterin des Bürgermeisters

Vermerk:
Diese Bekanntmachung wurde gemäß § 11 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Marlow in der derzeit gültigen Fassung im Internet auf der 
Homepage der Stadt Marlow am 07.02.2025 veröffentlicht, die ergän-
zende Veröffentlichung im Amtlichen Bekanntmachungsblatt, dem 
„Marlow-Kurier“, erfolgt mit Erscheinungsdatum vom 18.02.2025.

gez. Anja Gabriel
1. Stellvertreterin des Bürgermeisters

licht, die ergänzende Veröffentlichung im Amtlichen Bekanntma-
chungsblatt, dem „Marlow-Kurier“, erfolgt mit Erscheinungsda-
tum vom 18.02.2025.

gez. Anja Gabriel
1. Stellvertreterin des Bürgermeisters

Wahlbekanntmachung

1. Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen 
Bundestag statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde Stadt Marlow ist in folgende sieben Wahlbe-
zirke eingeteilt:
Wahlbezirk 1: Ortsteile Allerstorf, Carlewitz, Jahnkendorf, 

Neu Poppendorf, Tressentin, Poppendorf
Wahlraum: Dorfgemeinschaftshaus Jahnkendorf, 

Fischlandstraße 2a
Dieser Wahlraum ist nicht barrierefrei zugänglich.

Wahlbezirk 2: Ortsteile Bartelshagen I, Ehmkenhagen, 
Rostocker Wulfshagen, Brünkendorf, 
Kloster Wulfshagen

Wahlraum: Dorfgemeinschaftshaus Bartelshagen I, 
Schulstraße 8
Dieser Wahlraum ist nicht barrierefrei zugänglich.

Wahlbezirk 3: Ortsteile Gresenhorst, Dänschenburg, 
Völkshagen, Carlsruhe, Alt Steinhorst, 
Neu Guthendorf, Neu Steinhorst

Wahlraum: Dorfbegegnungszentrum Gresenhus, 
An der Schule 3
Dieser Wahlraum ist teilweise barrierefrei 
zugänglich.

Wahlbezirk 4: Ortsteile Kuhlrade, Bookhorst
Wahlraum: Vereinshaus Kuhlrade, MTS-Viertel 16

Dieser Wahlraum ist nicht barrierefrei zugänglich.
Wahlbezirk 5: Ortsteile Alt Guthendorf, Brunstorf, Marlow teil-

weise (nach Straßen zugeordnet)
Wahlraum: Grundschule Marlow, Otto-Grotewohl-Straße 12a

Dieser Wahlraum ist teilweise barrierefrei 
zugänglich.

Wahlbezirk 6: Ortsteil Marlow teilweise 
(nach Straßen zugeordnet)

Wahlraum: Rathaus - Sitzungssaal, Am Markt 1
Dieser Wahlraum ist teilweise barrierefrei 
zugänglich.

Wahlbezirk 7: Ortsteile Schulenberg, Kneese, Fahrenhaupt
Wahlraum: Haus Schulenberg, Betonstraße 5

Dieser Wahlraum ist nicht barrierefrei zugänglich.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
spätestens am 02.02.2025 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahl-
berechtigte zu wählen hat.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 16:00 Uhr in der Grundschule Marlow, Otto-
Grotewohl-Straße 12a, 18337 Marlow zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Perso-
nalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 
bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Na-

men der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge 
unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,
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✕ ✕

Stimmzettel
für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025

Wahlkreis 15 Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme
für die Wahl

einer Wahlkreisbewerberin/
eines Wahlkreisbewerbers

Erststimme

hier 1 Stimme
für die Wahl
einer Landesliste (Partei)
- maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze
insgesamt auf die einzelnen Parteien -

Zweitstimme

SPD
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands

AfD
Alternative für Deutschland

CDU 
Christlich Demokratische  
Union Deutschlands

Die Linke 
Die Linke

FDP 
Freie Demokratische Partei

GRÜNE 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Tierschutzpartei 
PARTEI MENSCH UMWELT 
TIERSCHUTZ

FREIE WÄHLER 
FREIE WÄHLER

SPD

AfD

CDU

Die Linke

FDP

GRÜNE

Tierschutz-
partei

FREIE
WÄHLER

Volt

MLPD

BÜNDNIS 
DEUTSCHLAND

BSW

Kassautzki, Anna

- Mitglied des Deutschen
Bundestages -

Greifswald

Seifert, Dario

- Kaufmann für Bürokommu- 
nikation -

Stralsund

Günther, Georg 

- Diplom-Finanzwirt (FH) -
Süderholz OT Kaschow

Herbst, Hennis

- Politikwissenschaftler -
Greifswald

Wagner, Niklas

- Student -
Greifswald

Müller, Claudia

- Parlamentarische
Staatssekretärin -

Fuhlendorf OT Gutglück

Gabel, Robert

- Sozialwissenschaftler -
Greifswald

Gutzmann, Holger

- Generalstabsoffizier -
Barth

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Reem Alabali-Radovan,  
Frank Junge, Katrin Zschau,  
Erik von Malottki, Anna Kassautzki

Alternative für Deutschland

Leif-Erik Holm, Enrico Komning, 
Dario Seifert,  
Ulrike Schielke-Ziesing,  
Martin Schmidt

Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

Philipp Amthor, Simone Borchardt, 
Georg Günther, Dr. Stephan Bunge, 
Dietrich Monstadt

Die Linke

Dr. Dietmar Bartsch, Ina Latendorf, 
Amina Kanew, Hennis Herbst,  
Maxi Ebel

Freie Demokratische Partei

Christian Bartelt, Jens Kaufmann, 
Niklas Wagner,  
Paul-Christian Schulz, Nadine Kelm

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ

Petra Melchin, Lucas Treise,  
Anja Hübner, Christoph Volkenand, 
Thomas Rex Preusche

FREIE WÄHLER

Bodo Kappek, Holger Gutzmann, 
Meike Budzinski, Arno Süssig,  
Karl Kessner

Volt Deutschland

Christian Krüger-El Bissani,  
Emily Altstadt, Massimo De Matteis, 
Nils Spiering, David Vorpahl

Marxistisch-Leninistische Partei 
Deutschlands

Barbara Schilke, Bert Beckmann, 
Frieder Goltz, Giselher Schilke, 
Andreas Hörhold

BÜNDNIS DEUTSCHLAND

Berthold Riech, Ingo Wieck, 
Jeremy Marcel Brehme,  
Nadine Warncke

Bündnis Sahra Wagenknecht – 
Vernunft und Gerechtigkeit

Friedrich Straetmanns,  
Melanie Dango, Livia Meier, 
Dr. Peter Langer, Ariane Kroß

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Claudia Müller, Dr. Felix Winter, 
Katharina Horn, Raphael Scherer, 
Miroslava Zahradnícková  
(„Miro Zahra“)
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Überblick der antretenden Parteien und Kandidaten
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Veröffentlichung im Internet auf der Homepage der Stadt Marlow 
erfolgte mit Datum vom 10.02.2025.

gez. Anja Gabriel
1. Stellvertreterin des Bürgermeisters

Übersichtsplan

 

Tourenplan für die  
1. Mobile Schadstoffsammlung 2025  
für den Bereich Marlow

Mittwoch, 19. Februar 2025
Kneese Bushaltestelle 09:00 - 09:15 Uhr
Marlow Otto-Grotewohl-Str. 09:30 - 10:00 Uhr
Tressentin Am IGLU 10:15 - 10:30 Uhr
Mittwoch, 26. Februar 2025
Carlewitz Birkenstr, Wendeschleife 09:00 - 09:15 Uhr
Jahnkendorf Fischlandstr, ehemalige 

Gaststätte
09:30 - 09:45 Uhr

Neu Guthendorf Bushaltestelle 10:00 - 10:15 Uhr
Marlow Otto-Grotewohl-Str. 10:30 - 11:00 Uhr
Kneese Bushaltestelle 11:15 - 11:30 Uhr

Schadstoffe können in haushaltsüblichen Mengen - max.  
20 Liter/kg je Abfallart - am Schadstoffmobil abgegeben werden.
Die Schadstoffe dürfen nicht unbeaufsichtigt an den Stellplätzen 
des Schadstoffmobiles abgestellt werden.
Verkaufsverpackungen wie restentleerte Dosen und Eimer werden 
nicht mitgenommen.
Diese entsorgen Sie bitte über den Gelben Sack I die Gelbe Tonne.

Über das Schadstoffmobil können entsorgt werden:

Autopflegemittel, Farben, Lacke, Lösungsmittel, Klebstoffe, Des-
infektionsmittel

Holzschutz-, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, 
Säuren, Laugen, Haushaltsreiniger, Kosmetika, Haushaltsche-
mikalien

Leuchtstofflampen, Quecksilberdampflampen, Thermometer, 
Energiesparlampen

Gifte, Chemikalien, Ölverunreinigte Abfälle (Putzlappen u. ä.),

Spraydosen mit schädlichen Resten (z. B. Spray zur Reinigung 
von Backöfen)

Weiterhin werden elektrische Haushaltskleingeräte bis zur Länge, 
Breite und Tiefe von jeweils maximal 30 cm mitgenommen, wie 
z. B. Bügeleisen, Toaster, Mobiltelefone.

Mit vereinten Kräften: Vorbereitung  
der Wahlen zum 21. Bundestag  
am 23. Februar 2025
Die vorgezogenen Bundestagswahlen stehen nun kurz bevor 
und die Vorbereitung auf diesen wichtigen Tag war aufgrund der 
teilweise verkürzten Fristen eine besondere Herausforderung 
für uns in der Stadtverwaltung Marlow.
Umso mehr freue ich mich über das beeindruckende Engagement 
unserer Einwohnerinnen und Einwohner, die sich bereitwillig 
für die ehrenamtliche Tätigkeit in den Wahlvorständen zur Ver-
fügung stellen. Dank dieser großartigen Unterstützung kann die 
Wahl ordnungsgemäß und reibungslos durchgeführt werden.
Mit Blick auf die Landrats- und Bürgermeisterwahlen im Mai 
bin ich zuversichtlich, erneut auf Ihr engagiertes Mitwirken 
und Ihre Unterstützung zählen zu dürfen. Ich freue mich sehr 
auf die weitere, erfolgreiche Zusammenarbeit!

gez. Ralf Morwinsky
SB Wahlen

Stadt Marlow
Der Bürgermeister
Am Markt 1, 18337 Marlow

Öffentliche Bekanntmachung

Betreff: Bebauungsplan Nr. 28/1 für den ersten Teilabschnitt 
des eingeschränkten Gewerbegebietes an der Sülzer 
Chaussee in Verbindung mit der 12. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Marlow

Hier: frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach  
§ 4 Abs. 1 BauGB

Die Stadtvertretung der Stadt Marlow hat beschlossen, den Flächen-
nutzungsplan der Stadt Marlow zu ändern. Nördlich des Wohnge-
bietes „Gallbrook“, zwischen der Carl-Kossow-Straße im Westen 
und der Sülzer Chaussee im Osten soll ein eingeschränktes Gewer-
begebiet anstelle einer gemischten Baufläche dargestellt werden.
Gleichzeitig soll der Bebauungsplan Nr. 28/1 für den ersten Teil-
abschnitt des eingeschränkten Gewerbegebietes an der Sülzer 
Chaussee aufgestellt werden. Mit der Aufstellung des Bebauungs-
plans sollen die Möglichkeiten und Grenzen der gewerblichen 
Entwicklung in Anbetracht der umliegenden Wohnbebauung 
aufgezeigt werden.
Nach § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung öffentlich zu 
unterrichten.
Hierzu findet

am 25.02.2025 um 18.00 Uhr
im Rathaus der Stadt Marlow, Rathaussaal, Am Markt 1 in 

18337 Marlow
eine öffentliche Einwohnerversammlung statt.
Dabei werden die Planungsziele der 12. Änderung des Flächen-
nutzungsplans und des Bebauungsplans Nr. 28/1 erläutert. Den 
Einwohnerinnen und Einwohnern wird Gelegenheit zur Äußerung 
gegeben.

Marlow, 10.02.2025

gez. Anja Gabriel
1. Stellvertreterin des Bürgermeisters

Vermerk:
Diese Öffentliche Bekanntmachung wurde gemäß § 11 Abs. 2 der 
Hauptsatzung der Stadt Marlow in der derzeit gültigen Fassung 
im Amtlichen Bekanntmachungsblatt, dem „Marlow-Kurier“, 
Erscheinungsdatum 18.02.2025, veröffentlicht, die ergänzende 
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Schließung des Rathauses am 24.02.2025
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

am 23.02.2025 findet bekanntlich die Wahl des Bundestages statt.
Aufgrund von Wahlnachbereitungen am darauffolgenden Tag, 
dem 24.02.2025 bleibt das Rathaus geschlossen.

gez. Anja Gabriel
1. Stellvertreterin des Bürgermeisters

Information für alle Vereine im Stadtgebiet 
Marlow
Im Rahmen der ordnungsgemäßen Verteilung von finanziellen 
Zuwendungen für die Vereinsförderung in den Bereichen Sport, 
Soziales und Kultur ist es notwendig Förderanträge

bis zum 28. Februar
des laufenden Jahres bei der Stadt Marlow zu stellen.
Der „Antrag auf Gewährung einer Zuwendung“ ist mittels des 
dafür vorgesehenen Vordruckes zu stellen, dieser wird auf der 
Homepage der Stadt Marlow zur Verfügung gestellt oder kann 
im Rathaus abgeholt werden.
Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung wird vom Kultur- 
und Sozialausschuss in der ersten Sitzung eines Jahres besprochen 
und ggf. gewährt.
Damit eine geordnete Haushaltsplanung für das Maßnahmenjahr 
erfolgen kann, ist dieser Termin unbedingt einzuhalten.

gez. Anja Mietzner
SB Soziales, Kita und Vereinsarbeit

Information aus dem Bereich Steuern und 
Abgaben
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

mit Datum vom 31.01.2025 wurden die ersten Grundsteuerbe-
scheide versandt.
Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass noch nicht alle 
vom Finanzamt mitgeteilten Messbeträge vollständig verarbeitet 
wurden.
Die Bearbeitung dieser Beträge wird noch einige Zeit in Anspruch 
nehmen. Ich bitte hierfür um Ihr Verständnis.
Die ausstehenden Bescheide werden nach und nach erstellt und 
versendet.
Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an den Sachbe-
reich Steuern und Abgaben, Ansprechpartnerin Frau Sieg, c.sieg@
stadtmarlow.de, Tel. 038221/41021.

gez. Christine Sieg
SB Steuern und Abgaben

Immobilienangebote der Stadt Marlow

22 Wohngrundstücke im Ortsteil Gresenhorst /B-
Plan-Gebiet Nr. 27 „An der Schule“

Die Stadt Marlow verkauft 22 voll erschlossene Baugrundstücke 
zur Wohnbebauung ohne Bauträgerbindung im Ortsteil Gresen-
horst.Die Baugrundstücke befinden sich im Ortskern von Gre-
senhorst. In der direkten Nachbarschaft zum Baugebiet befindet 
sich die gerade durch einen Neubau vergrößerte Kindertagesstätte 
mit Betreuungsangeboten für Krippen- und Kindergartenkinder. 
Die örtlich zuständige Grundschule befindet sich in Marlow, die 
weiterführende Schule in Ribnitz-Damgarten.Ebenfalls in direkter 
Nachbarschaft befindet sich die kommunale Sporthalle, die für 
den Freizeitsport zur Verfügung steht, sowie das Dorfbegegnungs-
zentrum mit öffentlichem Spielplatz.

Vorinformation in Vorbereitung der nächsten 
Stadtvertretersitzung der Stadt Marlow  
im Jahr 2025
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

es ist beabsichtigt, die nächste Stadtvertretersitzung am Mitt-
woch, d. 26.02.2025 durchzuführen. Der Beginn für diese Sit-
zung ist auf 19:00 Uhr festgesetzt.
Den genauen Sitzungsort entnehmen Sie bitte der Presse bzw. 
der Homepage der Stadt Marlow.
Beachten Sie bitte die amtliche Bekanntmachung am Haus 1 des 
Rathauses im OT Marlow sowie die amtliche Bekanntmachung 
auf der Homepage der Stadt Marlow unter www.stadtmarlow.
de - Bürgerinformationssystem.
Dies ist dann die verbindliche Tagesordnung.

gez. Dr. Claudia Röwer
Stadtpräsidentin

Radweg Dettmannsdorf-Marlow an der L18
Endlich - es geht los! Nachdem in der 3. Kalenderwoche nun 
auch die letzte erforderliche Genehmigung vorlag, konnten die im 
Trassenverlauf notwendigen Baumfäll- und Rodungsarbeiten am 
03.02.2025 begonnen werden. Diese Arbeiten werden durch die 
Forstverwaltung M-V im Auftrage des Straßenbauamtes Stralsund 
ausgeführt. Beendet werden sollen die Arbeiten am 14.02.2025.
Der Bau und die Bauüberwachung werden durch die Stadt Marlow 
übernommen. Hierzu und zu einer entsprechenden Kostenteilung 
wurde eine Vereinbarung mit dem Straßenbauamt Stralsund ge-
schlossen. Planerisch begleitet wird das Vorhaben vom Ingeni-
eurbüro Voss & Muderack GmbH. Unter dem Vorbehalt, dass 
alle formellen Voraussetzungen vorliegen, sieht der Zeitplan die 
öffentliche Ausschreibung der Bauleistungen für Ende Februar 
2025 vor. Baubeginn soll planmäßig Mitte Mai 2025 sein.
Mit dem Radweg erfolgt der Lückschluss zwischen dem bereits 
vorhandenen Radweg aus Dettmannsdorf kommend und der Orts-
lage Marlow. Die Baulänge des geplanten Radweges entlang der 
Landesstraße 18 beträgt rd. 2,634 km.
Im Bereich der Einmündung zum Vogelpark ist darüber hinaus eine 
Querung der Landesstraße und der Anschluss an den bestehenden 
Geh-/Radweg am Vogelpark vorgesehen.

gez. Anja Gabriel
AL Bau- und Ordnungsamt

Übersichtskarte
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Erbbaupacht Alternativ zum Kauf ist der Abschluss eines 
Erbbaupachtvertrages möglich. Inhalte eines 
möglichen Erbbaurechtes sind u. a.
• Laufzeit bis zu 99 Jahre 

ab Beurkundung
• Entschädigung beim Heimfall oder 

Zeitablauf
• 2,60 €/m² bis 3,05 €/m² jährlicher 

Erbbauzins gekoppelt an den 
Verbraucherpreisindex

Verfahren Interessenten reichen ihren Erwerbsantrag / 
ihre Interessensbekundung bitte schriftlich 
oder per E-Mail ein.

Ansprechpartner Frau Funk - Sachbearbeitung Liegenschaften 
(a.funk@stadtmarlow.de, Tel. 038221 41022)
Frau Gabriel - Amtsleitung Bau- und Ord-
nungsamt (a.gabriel@stadtmarlow.de,  
Tel. 038221 41011)

5 Wohngrundstücke im Ortsteil Kneese

Die Stadt Marlow ver-
kauft 5 Baugrundstü-
cke zur Wohnbebauung 
ohne Bauträgerbindung 
im Ortsteil Kneese.Die 
Baugrundstücke befin-
den sich im Ortskern 
von Kneese. Der Orts-
teil Kneese zeichnet sich 
durch seine verkehrs-
günstige Lage an der L19 
(ca. 16 km nach Sanitz) 
sowie die Anbindung an 
den ÖPNV nach Rostock aus.Die zulässige Bebauung richtet sich 
nach § 34 Baugesetzbuch und den Festsetzungen der Innenbereichs-
satzung Kneese; einzusehen auf der Homepage der Stadt Marlow 
(https://www.stadtmarlow.de/innenbereichssatzung-kneese.html) 
oder direkt in der Stadtverwaltung Marlow.Die Grundstücke sind 
verkehrlich durch die Birkenallee bzw. die Straße Am Gutshaus 
erschlossen. Die Festsetzungen der Innenbereichssatzung zur 
Lage der noch zu errichtenden Grundstückszufahrten sind zu 
beachten. Die Ver- und Entsorgungsmedien (Strom, Wasser und 
Schmutzwasser) liegen an. Vom Erwerber sind die Kosten für die 
Anbindung und Herstellung der Hausanschlüsse zu tragen. Ebenso 
ist der noch zu erhebende Kanalanschlussbeitrag (Schmutzwasser) 
vom Erwerber zu entrichten. Eine zentrale Niederschlagswasser-
beseitigung existiert im Ortsteil Kneese nicht. Das anfallende 
Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zu versickern.

Der Ortsteil Gresenhorst verfügt über eine günstige Verkehrs-
anbindung über die L191 nach Ribnitz-Damgarten (ca. 11 km) 
und nach Sanitz (ca. 9 km) sowie über die L182 nach Rostock.
Die Bebauung richtet sich nach den Festsetzungen und örtlichen 
Bauvorschriften der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27 
„An der Schule“ im Ortsteil Gresenhorst. Einzusehen auf der 
Homepage der Stadt Marlow (https://www.stadt-marlow.de/b-
plan-nr.-27-an-der-schule-ortsteil-gresenhorst.html) oder direkt 
in der Stadtverwaltung Marlow.

Grundstücksgröße: 750 m² bis 870 m²
Verkaufspreis: 105 € / m² bis 120 € / m²

inkl. Ablösebetrag für die Erschließungs-
kosten (Straßenbau)
zzgl. Kanalanschlussbeitrag für den An-
schluss an die zentrale Schmutz- und Nie-
derschlagswasserbeseitigungsanlage gemäß 
Beitragssatzung Abwasserzweckverbandes 
Marlow Bad-Sülze
zzgl. Baukostenzuschuss für die Herstel-
lung des Trinkwasserhausanschlusses
zzgl. Baukostenzuschuss für die Herstel-
lung des Stromhausanschlusses
zzgl. Erwerbsnebenkosten (u. a. Grunder-
werbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten)

Sonstige 
Bedingungen

Der Verkauf erfolgt nur an Privatpersonen 
unter Vereinbarung einer Bauverpflichtung 
(Errichtung eines Wohnhauses) innerhalb 
von 3 Jahren nach Beurkundung und einem 
entsprechenden Rücktrittsrecht für die Stadt 
Marlow bei Nichterfüllung sowie einer Mehr-
erlösklausel für den Fall, dass ein erworbenes 
Grundstück im unbebauten Zustand inner-
halb von 3 Jahren ab Beurkundung zu einem 
höheren Preis weiter veräußert wird.
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Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Marlow

Die Stadt Marlow bietet noch verfügbare Flächen im Gewerbe-
gebiet Marlow an.Das Gewerbegebiet in Marlow liegt im Norden 
der Stadt an der Landesstraße 181, am Ortsausgang in Richtung 
Ribnitz-Damgarten mit folgenden Anbindungen:
15 km zur B 105 (Anschluss Ribnitz-Damgarten)
15 km zur A 20 (Anschluss Sanitz)40 km zur A 19 (Anschluss 
Rostock)
15 km zum nächsten Bahnhof (Ribnitz-Damgarten)
40 km bis zum Seehafen Rostock
50 km bis zum Hafen Stralsund
Mit einer Netto-Grundfläche von 160.000 m² ist dieses Gebiet das 
größte Gewerbegebiet der Stadt Marlow. Im Gewerbegebiet sind 
u. a. ein Möbelhersteller, ein Metallbauunternehmen, ein Elekt-
rofachbetrieb und ein Sonderpostenmarkt angesiedelt.Es stehen 
noch freie Flächen (ca. 33.000 m²) für die Ansiedlung weiterer 
Gewerbebetriebe zur Verfügung. Die Vermarktung erfolgt direkt 
durch die Stadt Marlow.
Die Grundstücke sind voll erschlossen. Die zulässige Bebauung 
und Nutzung richten sich nach dem Bebauungsplan Nr. 1 „Gewer-
begebiet“; einzusehen auf der Homepage der Stadt Marlow oder 
direkt in der Stadtverwaltung Marlow.

Grundstücksgröße: Grundstück 1 - ca. 814 m²
Grundstück 2 - ca. 791 m²
Grundstück 3 - ca. 868 m³
Grundstück 4 - ca. 831 m²
Grundstück 5 - ca. 844 m²
Die Grundstücke sind noch nicht vermessen. 
Die angegebenen Größen können daher noch 
variieren.

Verkaufspreis: 60 € / m²
zzgl. Kanalanschlussbeitrag für den 
Anschluss an die zentrale Schmutzwasser-
beseitigungsanlage gemäß Beitragssatzung 
Abwasserzweckverbandes Marlow Bad-
Sülze
zzgl. Herstellung der jeweiligen Versor-
gungsleistungen und Hausanschlüsse für 
Strom, Wasser und Telekommunikation so-
wie die Herstellung der Grundstückszufahrt
zzgl. Erwerbsnebenkosten (u. a. Grunder-
werbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten)

Nachlässe Für Bauherren mit nachgewiesenem familiä-
rem Bezug bzw. Wohnsitz in der Stadt Mar-
low wird ein Kaufpreisnachlass in Höhe von 
3.000,00 € gewährt.
Für Familien mit Kindern bis zu einem Alter 
von 14 Jahren wird ein Kaufpreisnachlass von 
2.500,00 € pro Kind gewährt. Der Kaufpreis-
nachlass ist auf maximal 4 Kinder je Grund-
stück begrenzt.

Sonstige 
Bedingungen

Der Verkauf erfolgt nur an Privatpersonen 
unter Vereinbarung einer Bauverpflichtung 
(Errichtung eines Wohnhauses) innerhalb 
von 5 Jahren nach Beurkundung und einem 
entsprechenden Rücktrittsrecht für die Stadt 
Marlow bei Nichterfüllung sowie einer Mehr-
erlösklausel für den Fall, dass ein erworbenes 
Grundstück im unbebauten Zustand innerhalb 
von 5 Jahren ab Beurkundung zu einem hö-
heren Preis weiter veräußert wird.

Verfahren Interessenten reichen ihren Erwerbsantrag / 
ihre Interessensbekundung bitte schriftlich 
oder per E-Mail ein.

Ansprechpartner Frau Funk - Sachbearbeitung Liegenschaften 
(a.funk@stadtmarlow.de, Tel. 038221 41022)
Frau Gabriel - Amtsleitung Bau- und Ord-
nungsamt (a.gabriel@stadtmarlow.de, Tel. 
038221 41011)
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Das Verbrennen pflanzlicher Abfälle ist im 
Landkreis Vorpommern-Rügen nicht erlaubt!
Häufig wird unter Berufung auf die Landespflanzenabfallverord-
nung davon ausgegangen, dass das Verbrennen von pflanzlichen 
Abfällen im März und Oktober zulässig sei.
Dies trifft aber nicht zu, wenn durch den zuständigen Abfallent-
sorger ein flächendeckendes Entsorgungssystem für pflanzliche 
Abfälle zur Verfügung gestellt wird. Da der Landkreis Vorpom-
mern-Rügen ein Entsorgungssystem zur Verfügung stellt, ist nach 
der geltenden Rechtslage das Verbrennen pflanzlicher Abfälle 
unzulässig.
Lediglich in Einzelfällen können auf Antrag Ausnahmegeneh-
migungen zum Verbrennen pflanzlicher Abfälle erteilt werden. 
Entsprechend begründete Anträge sind formlos zu stellen an: 
Landkreis Vorpommern-Rügen, Fachgebiet Umweltschutz,  
Carl-Heydemann-Ring 67, 18437 Stralsund.

gez. Stefan Krähe
SB Ordnung / Sicherheit

Ab 1. Mai 2025: Passbilder nur noch digital
Papierbasierte Passbilder sind ab dem 1. Mai 2025 für die Bean-
tragung hoheitlicher Identitätsdokumente (z. B. Personalausweise 
oder Reisepässe) nicht mehr zugelassen.
Die Lichtbilder für solche Dokumente müssen ab Mai dieses Jahres 
ausschließlich in elektronischer Form über gesicherte elektroni-
sche Übermittlungswege an die zuständige Behörde übertragen 
werden.
Um Ihnen diesen Weg so einfach wie möglich zu machen, haben 
unsere Sachbearbeiter/-innen im Einwohnermeldeamt bereits jetzt 
die erforderliche Ausstattung.
Zukünftig können Sie die Erstellung der digitalen Passbilder di-
rekt bei der Beantragung Ihrer Dokumente als Dienstleistung in 
Anspruch nehmen.
Die Lichtbildaufnahme kostet pro Dokument 6,00 €. Der Betrag 
ist bei der Antragstellung zu entrichten.
Unser Fotograf Herr Bergander wird Ihnen vorerst weiterhin jeden 
Dienstag von 14:00 bis 17:00 Uhr im Rathaussaal zur Verfügung 
stehen. 
Für weitere Anliegen können Sie dort weiterhin Lichtbilder er-
stellen und drucken lassen.

Informationen für Hundehalter
Sehr geehrte Hundehalterinnen und Hundehalter,
die steigenden Temperaturen laden wieder zu längeren Spazier-
gängen mit Ihren Hunden ein. Hierbei sind aus Sicht des Ord-
nungsamtes vor allem zwei Dinge zu beachten:
1. Außerhalb des befriedeten Besitztums dürfen Hunde nicht 

ohne Aufsicht freilaufen.
Die Hunde sind im Stadtgebiet auf öffentlichen Straßen, 
Wegen, Anlagen und Plätzen sowie im Wald an der Leine 
zu führen.

2. Es gibt immer wieder Beschwerden über Hundekot auf Geh-
wegen, Grünflächen oder gar Spielplätzen. Das ist nicht nur är-
gerlich, sondern kann durchaus Gesundheitsgefahren bergen. 
Hundekot ist daher unverzüglich durch die Aufsichtsperson 
aufzunehmen und zu entsorgen.

Bitte nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitmenschen. Seien Sie an-
deren Hundehaltern ein Vorbild.

gez. Ralf Morwinsky
SB Ordnung / Sicherheit

Verfügbare Fläche: ca. 33.000 m²
Die Grundstücke sind noch nicht vermes-
sen. Eine individuelle Teilung ist daher noch 
möglich.

Verkaufspreis: auf Anfrage
Sonstige 
Bedingungen

Der Verkauf erfolgt unter Vereinbarung ei-
ner Bauverpflichtung innerhalb von 5 Jahren 
nach Beurkundung und einem entsprechen-
den Rücktrittsrecht für die Stadt Marlow bei 
Nichterfüllung sowie einer Mehrerlösklausel 
für den Fall, dass ein erworbenes Grundstück 
im unbebauten Zustand innerhalb von 5 Jah-
ren ab Beurkundung zu einem höheren Preis 
weiter veräußert wird.

Erbbaupacht Alternativ zum Kauf ist der Abschluss eines 
Erbbaupachtvertrages möglich.
Inhalte eines möglichen Erbbaurechtes 
sind u. a.
• Laufzeit bis zu 99 Jahre ab 

Beurkundung
• Entschädigung beim Heimfall oder 

Zeitablauf
• jährlicher Erbbauzins gekoppelt an den 

Verbraucherpreisindex
Verfahren Interessenten reichen ihren Erwerbsantrag / 

ihre Interessensbekundung bitte schriftlich 
oder per E-Mail ein.

Ansprechpartner Frau Funk - Sachbearbeitung Liegenschaften 
(a.funk@stadtmarlow.de, Tel. 038221 41022)
Frau Gabriel - Amtsleitung Bau- und Ord-
nungsamt (a.gabriel@stadtmarlow.de,
Tel. 038221 41011)

Entsorgung von Alttextilien
(eine Information des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Vorpom-
mern-Rügen)
Seit dem 1. Januar 2025 ist der Landkreis Vorpommern-Rügen als 
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger verpflichtet, Textilabfälle 
getrennt einzusammeln.
Alttextilien, die für eine Weiter- oder Wiederverwendung geeignet 
sind, können in den dafür vorgesehenen Sammelcontainern auf 
einem der Wertstoffhöfe des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft im 
Landkreis Vorpommern Rügen eingeworfen werden. Diese finden 
Sie in Sagard, Samtens, Stralsund, Grimmen, Barth, Ribnitz-
Damgarten und Camitz.
Textilien, die für eine weitere Verwendung nicht mehr geeignet 
sind, können und sollen weiterhin in dem schwarzen Restabfall-
behälter entsorgt werden.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich hierzu auch 
über das Abfall-ABC des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft, siehe 
Website www.awi-vr.de oder auf der kostenlosen Abfall-App des 
Eigenbetriebes Abfallwirtschaft, informieren.

gez. Ralf Morwinsky
SB Ordnungswesen

3.000 € Belohnung für euer Engagement - 
Jetzt für den Ehrenamtspreis MV  
bewerben
Alle Infos, Voraussetzungen und den Zugang zur An-
meldung stellt die Ehrenamtsstiftung MV bereit unter:  
www.ehrenamtsstiftung-mv.de/ehrenamtspreis-mv-2025
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Informationen/Mitteilungen der Fachämter

Mängelanzeige an die Stadt Marlow

Am (Datum): ���������������������������������������� Uhrzeit: ������������������������������������������ habe ich�����������������������������������������������������������������������

im Ortsteil ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(genaue Ortsangabe)

Folgendes bemerkt:

O	 Straßenbeleuchtung defekt

O	 Fahrbahndecke bzw. Gehweg, Radweg defekt

O	 Kanaldeckel/Straßeneinlauf schadhaft

O	 Verkehrsschild/Straßenschild beschädigt

O	 Verunreinigung auf Straßen/Plätzen

O	 Parkende Autos auf Geh- und Radwegen

O	 Ein stillgelegtes Auto abgestellt

O	 Straßenbaustelle ungenügend gesichert

O	 Kinderspielplatz verunreinigt

O	 Behindern Hecken/Sträucher die Sicht

O	 Nicht ordnungsgemäß entsorgter Abfall

Weiteres ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Name, Anschrift, Telefonnummer bzw. E-Mail für Rückfragen

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Den Hinweis werfen Sie bitte entweder in den Briefkasten vor dem Rathaus ein, mailen ihn an h.sobjetzki@stadtmarlow.
de oder faxen ihn an 038221 410-20.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

Ihre Stadt Marlow

Datenschutz-Information:
Die Information, welche Daten in diesem Zusammenhang erhoben und verarbeitet werden, finden Sie unter www.stadtmarlow.de.

✁

✁

Hinweis an die Verfasser von Beiträgen
1.	 Die Verfasser von Beiträgen bzw. die einreichenden Vereine und Organisationen sind selbst verantwortlich für die etwaig nötige 

Einholung der Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos und zur namentlichen Nennung.
	 Es wird dringend empfohlen, sich über die Regelungen des Datenschutzgesetzes M-V sowie das KunstUrhG zu informieren und 

diese zu beachten.
2.	 Durch das Urheberrecht sind Gedichte/Zitate vor der unerlaubten Veröffentlichung, Verbreitung und Verwertung geschützt. Nutzen 

Dritte trotz bestehender Schutzrechte das Sprachwerk, kann der Schöpfer gegen diese Urheberrechtsverletzung vorgehen und zum 
Beispiel Ansprüche auf Schadensersatz mithilfe einer Abmahnung durchsetzen.
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Polizeirevier Ribnitz-Damgarten
Damgartener Chaussee 41����������������������������� Tel.-Nr. 03821 8750

Notruf:
Polizei������������������������������������������������������������������������������������� 110
Feuerwehr�������������������������������������������������������������������������������112

Zahnärztliche Nachtbereitschaft Vorpommern-Rügen
bei akuten Notfällen
Regionalleitstelle Vorpommern-Rügen zwischen
19:00 Uhr - 07:00 Uhr����������������������������� Tel.-Nr. 03831 3572222

Zahnärztlicher Notdienst, Ansage und Vermittlung
www.zahnarzt-notdienst.de

Kassenärztlicher Notdienst
Den zuständigen Bereitschaftsarzt erreichen Sie im Notdienstbe-
reich Marlow unter der ����������������������� Tel.-Nr. 0180 5868222703

Arzt-Hotline
Kostenlose Hotline des ärztlichen
Bereitschaftsdienstes ��������������������������������������������������������116 117

Bodden-Klinik Ribnitz-Damgarten GmbH
Notaufnahme �����������������������������������Tel.-Nr. 03821 700-270/-299

Bereitschaftsdienst der Boddenland GmbH Ribnitz-Dam-
garten
bei Störungen und Havarien:��������������������� Tel.-Nr. 03821 893277

Bereitschaftsdienst E.ON edis
bei Störungen der Stromversorgung:��������Tel.-Nr. 03361 7332333
bei Störungen der Gasversorgung:������������� Tel.-Nr. 0180 4551111
���������������������������������������������������������������� Tel.-Nr. 0385 58975075

Regionalleitstelle Vorpommern-Rügen
Am Umspannwerk 13 a,
18437 Stralsund��������������������������������������� Tel.-Nr. 03831 3572222

Veranstaltungen der Museumsscheune 2025

 

VVeerreeiinn  ddeerr  FFrreeuunnddee  uunndd  FFöörrddeerreerr  
ddeerr  WWuullffsshhääggeerr  MMuusseeuummsssscchheeuunnee    ee..VV..  

 

 

18. Mai

- Trödelmarkt am Internationalen Museumstag -
Wir laden zu einem rustikalen Hofflohmarkt und  
zur Besichtigung unseres kleinen Museums ein.

29. Mai

- Christi Himmelfahrt -
Traditionelles gemütliches Beisammensein  

über den ganzen Tag.
Beginnend mit einer Einladung an die Kirchgemeinde und  

wieder mit einem Puppenspiel vom Figurentheater Schnuppe.

14. September

- Tag des offenen Denkmals -
Besichtigung des Denkmals und des Museums für alle  

Interessierten von 10 bis 17 Uhr, eventuell mit einer  
zusätzlichen Aktion.

Termine für unser Scheunenkino

- Filmwünsche werden gerne entgegengenommen! -
6. Juni (mit vorherigem Kinderkino), 11. Juli, 1. August (mit 
vorherigem Kinderkino), 5. September, 3. Oktober (optional)

Kirchstraße 9, 18337 Marlow, OT Rostocker Wulfshagen
Telefon: 038224 / 80174, 
E-Mail: info@museumsscheune-ehlershof.de
www.museumsscheune-ehlershof.de

Frischer Wind im Rathausflur:  
Am 26. Februar beginnt die neue  
Fotoausstellung
Die Ausstellung von Dragomir Zaharias Fotografien startet am 
26. Februar 2025 um 18:00 Uhr im Rathaus und ist bis Ende April 
während der Öffnungszeiten des Rathauses frei zugänglich. In 
seinen über 15 Jahren entstandenen Bildern fängt Zaharia auf 
faszinierende Weise die Beziehungen zwischen grafischen Ele-
menten in unterschiedlichen Stimmungen ein.
Alle sind herzlich eingeladen bei der Ausstellungseröffnung am 
26. Februar 2025 um 18:00 Uhr mit Herrn Zaharia ins Gespräch 
zu kommen und die Ausstellung in unserem Rathaus zu besuchen.

IMPRESSUM:
Mitteilungsblatt mit amtlichen Bekanntmachungen  
der Stadt Marlow.
Herausgeber, Druck und Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
Röbeler Straße 9, 17209 Sietow, Telefon 039931/57 90, Fax 039931/5 79-30
E-Mail: info@wittich-sietow.de, www.wittich.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil: Der Bürgermeister 
Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: Mike Groß (V. i. S. d. P.) 
unter Anschrift des Verlages. 
Verantwortlich für den Anzeigenteil: Jan Gohlke unter Anschrift des Verlages.

Der Anzeigteil befindet sich auf den Seiten 24 bis 28.

Anzeigen: anzeigen@wittich-sietow.de

Auflage: 2.630 Exemplare
Erscheinung: monatlich

Der Marlow-Kurier wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte des Gebietes 
der Stadt Marlow verteilt. Druckexemplare liegen im Rathaus, Am Markt 1, zur 
kostenlosen Mitnahme aus. Anfragen zu einem kostenpflichtigen Bezug von 
Einzelheften oder einem Abonnement sind zu richten an: Stadt Marlow, Kanzlei, 
Am Markt 1, 18337 Marlow.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder, 
der auch verantwortlich ist. Für Text-, Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbei-
lagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige 
Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder 
anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert 
werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind 
ausdrücklich ausgeschlossen. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. 
Sonderfarben werden von uns aus in 4c-Farben gemischt. Dabei können Farbab-
weichungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. 
Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. 
Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. Die 
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte der hier veröffentlichten Fotos, Bilder, 
Grafiken, Texte und auch Gestaltung liegen beim Verlag. Vervielfältigung nur 
mit schriftlicher Genehmigung des Urhebers. 
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Veranstaltungen

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Di, 18.02.2025 14:00 - 17:00 Uhr Rathaus Marlow Fotograf im Rathaus

Ab 14:00 Uhr Pfarrhaus Marlow Kartenspielen, Alle sind herzlich willkommen

17:15 - 18:15 Uhr Pfarrhaus Marlow Konfitreff 24 - 26

19:00 - 20:30 Uhr Pfarrhaus Marlow Chorsingen, Für alle, die gerne singen

Mi, 19.02.2025 Ab 14:30 Uhr Pfarrhaus Marlow Seniorenkaffee

Ab 15:00 Uhr Gemeinderaum Pfarrhaus 
Blankenhagen

Kinderkino in Blankenhagen

19:00 - 21:00 Uhr Pfarrhaus Marlow Schick & Strick, Einfach vorbeikommen und mitmachen

Do, 20.02.2025 17:15 - 18:15 Uhr Pfarrhaus Marlow Konfitreff 23 - 25

Fr, 21.02.2025 Ab 14:30 Uhr DRK-Ortsverein
Große Teichstraße 17
18337 Marlow

Singendes Kaffeetrinken, Unkostenbeitrag 2,00 €, 
Anmeldungen zur Abholung mit dem Carlow-Bus bitte über 
Frau Störp unter 038221 801 85

Sa, 22.02.2025 Ab 10:00 Uhr Gemeinderaum Pfarrhaus 
Blankenhagen

Kinderkreis in Blankenhagen

So, 23.02.2025 08:00 - 18:00 Uhr Wahllokale Bundestagswahlen

09:00 - 10:00 Uhr Pfarrhaus Marlow Gottesdienst in Marlow

09:30 - 10:30 Uhr Kirche Blankenhagen Gottesdienst in Blankenhagen

10:00 - 15:00 Uhr MV-Kunstgalerie
Krähenberger Holz 16
18337 Marlow

Malkurs am Sonntag in der MV-Kunstgalerie,
Alle Infos unter www.mv-kunstgalerie.de

Mo, 24.02.2025 09:00 - 16:00 Uhr Rathaus Marlow Rathaus geschlossen

Di, 25.02.2025 14:00 - 17:00 Uhr Rathaus Marlow Fotograf im Rathaus

Ab 14:00 Uhr Pfarrhaus Marlow Kartenspielen, Alle sind herzlich willkommen

19:00 - 20:30 Uhr Pfarrhaus Marlow Chorsingen, Für alle, die gerne singen

Mi, 26.02.2025 Ab 18:00 Uhr Rathaus Marlow Ausstellungseröffnung mit Dragomir Zaharia,
Alle Einwohner/-innen sind herzlich willkommen

19:00 - 21:00 Uhr Pfarrhaus Marlow Schick & Strick, Einfach vorbeikommen und mitmachen

Do, 27.02.2025 Ab 18:00 Uhr Alte Schule 
Carl-Kossow-Straße 20 
18337 Marlow

Offenes Treffen - Marlow 26, Es sind alle herzlich 
eingeladen, am Treffen teilzunehmen und eigene Ideen und 
Wünscheeinzubringen

Fr, 28.02.2025 09:30 - 11:00 Uhr Pfarrhaus Marlow Krabbelgruppe, Alle Eltern mit Kindern zwischen 0 und 
2 Jahren in entspannter Atmosphäre bei gemütlichem 
Frühstück

Sa, 01.03.2025 15:30 - 17:00 Uhr Pfarrhaus Marlow Pfadfindertreffen „Marlower Bären“ ab 8 Jahren,
Einfach vorbeischauen und mitmachen

So, 02.03.2025 10:00 - 15:00 Uhr MV-Kunstgalerie
Krähenberger Holz 16
18337 Marlow

Malkurs am Sonntag in der MV-Kunstgalerie,
Alle Infos unter www.mv-kunstgalerie.de

Mo, 03.03.2025 09:30 - 11:30 Uhr Rathaus Marlow Rentenberatung, Mit Frau Falkert - Terminvereinbarung 
telefonisch unter 0170 - 690 3463

Di, 04.03.2025 14:00 - 17:00 Uhr Rathaus Marlow Fotograf im Rathaus

Ab 14:00 Uhr Pfarrhaus Marlow Kartenspielen, Alle sind herzlich willkommen

17:15 - 18:15 Uhr Pfarrhaus Marlow Konfitreff 24 - 26

19:00 - 20:30 Uhr Pfarrhaus Marlow Chorsingen, Für alle, die gerne singen

Mi, 05.03.2025 19:00 - 21:00 Uhr Pfarrhaus Marlow Schick & Strick, Einfach vorbeikommen und mitmachen

Do, 06.03.2025 17:15 - 18:15 Uhr Pfarrhaus Marlow Konfitreff 23 - 25

Sa, 08.03.2025 Ab 14:30 Uhr DRK-Ortsverein
Große Teichstraße 17
18337 Marlow

Frauentagsfeier in Marlow, Unkostenbeitrag 20€ 
(Mitglieder)/ 25€ (Nicht-Mitglieder) für Programm, 
Kaffe & Kuchen sowie Abendessen ab 18:00 Uhr

So, 09.03.2025 10:00 - 15:00 Uhr MV-Kunstgalerie
Krähenberger Holz 16
18337 Marlow

Malkurs am Sonntag in der MV-Kunstgalerie,
Alle Infos unter www.mv-kunstgalerie.de

10:00 - 12:30 Uhr Sporthalle Marlow
Otto-Grothewohl-Str. 12A
18337 Marlow

Kinderflohmarkt Marlow, Für Schwangere Eintritt ab 
09:00 Uhr, Fragen an den Veranstalter über: 
kinderflohmarkt-marlow@web.de
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Di, 11.03.2025 14:00 - 17:00 Uhr Rathaus Marlow Fotograf im Rathaus

Ab 14:00 Uhr Pfarrhaus Marlow Kartenspielen, Alle sind herzlich willkommen

19:00 - 20:30 Uhr Pfarrhaus Marlow Chorsingen, Für alle, die gerne singen

Mi, 12.03.2025 19:00 - 21:00 Uhr Pfarrhaus Marlow Schick & Strick, Einfach vorbeikommen und mitmachen

Fr, 14.02.2025 09:30 - 11:00 Uhr Pfarrhaus Marlow Krabbelgruppe, Alle Eltern mit Kindern zwischen 0 und 
2 Jahren in entspannter Atmosphäre bei gemütlichem Früh-
stück

Sa, 15.03.2025 15:30 - 17:00 Uhr Pfarrhaus Marlow Pfadfindertreffen „Marlower Bären“ ab 8 Jahren,
Einfach vorbeischauen und mitmachen

So, 16.03.2025 10:00 - 15:00 Uhr MV-Kunstgalerie
Krähenberger Holz 16
18337 Marlow

Malkurs am Sonntag in der MV-Kunstgalerie,
Alle Infos unter www.mv-kunstgalerie.de

Di, 18.03.2025 14:00 - 17:00 Uhr Rathaus Marlow Fotograf im Rathaus

Ab 14:00 Uhr Pfarrhaus Marlow Kartenspielen, Alle sind herzlich willkommen

17:15 - 18:15 Uhr Pfarrhaus Marlow Konfitreff 24 - 26

19:00 - 20:30 Uhr Pfarrhaus Marlow Chorsingen, Für alle, die gerne singen

Mi, 19.03.2025 Ab 14:30 Uhr Pfarrhaus Marlow Seniorenkaffee

19:00 - 21:00 Uhr Pfarrhaus Marlow Schick & Strick, Einfach vorbeikommen und mitmachen

Do, 20.03.2025 17:15 - 18:15 Uhr Pfarrhaus Marlow Konfitreff 23 - 25

Fr, 21.03.2025 Ab 14:30 Uhr DRK-Ortsverein
Große Teichstraße 17
18337 Marlow

Singendes Kaffeetrinken in Marlow,
Unkostenbeitrag 2,00 €, Anmeldungen für den Carlow-Bus 
bitte bei Frau Störp (Tel.: 038221 80 185)

So, 23.03.2025 10:00 - 15:00 Uhr MV-Kunstgalerie
Krähenberger Holz 16
18337 Marlow

Malkurs am Sonntag in der MV-Kunstgalerie,
Alle Infos unter www.mv-kunstgalerie.de

Alle aktuellen Veranstaltungen und weitere Informationen finden Sie im Online-Veranstaltungskalender der Stadt Marlow unter: 
www.stadtmarlow.de/veranstaltungskalender/

ASB-Kita De Klaukschieters

Hurra, Hurra,

die Magnetmatten sind da. Wir Klaukschieters können voller Stolz 
und Freude verkünden, dass wir ein neues Set Tuk-Luk Magnet-
matten kaufen konnten. Jetzt fragen Sie sich bestimmt, was sind 
Magnetmatten?
Ich möchte es Ihnen gern erklären. Diese Tuk-Luk Magnetmatten 
sind ca. 50cm große Quadrate und Dreiecke, die im Inneren aus 
Schaumstoff bestehen.
Umfasst werden die Schaumstoffformen von einer Gummihülle. 
Praktischerweise befinden sich an allen Seiten mehrere kleine 
Magneten.
Dies ermöglicht den Kindern wundervolle Burgen, Häuser o.ä. zu 
bauen. Mit diesen Magnetmatten können die Kinder ihrer Fantasie 
freien Lauf lassen- beim Bauen ihrer einzigartigen Rückzugsorte. 
Unsere Kinder spielen jeden Tag mit den Tuk-Luk Magnetmat-
ten. Da unser altes Magnetmattenset in die Jahre gekommen ist, 
entstand die Idee Spendengelder für ein neues Tuk-Luk Magnet-
mattenset zu sammeln. Nur durch Spenden war es uns möglich 
ein neues Set im Wert von 2500 € kaufen zu können.
So nutzten wir Erzieher der Kita „De Klaukschieters“ die Vor-
weihnachtszeit 2024, um auf unterschiedlichen Wegen Spenden 
zu sammeln. Wir waren mehr als glücklich als wir am Ende des 
Jahres die benötigten 2500€ zusammen hatten.

Daher möchten wir uns nochmals bei 
allen Wunscherfüllern vom ganzen 
Herzen und mit einem breiten Lachen 
bedanken. 

Vielen Dank an ...
•	 Buchen Apotheke Sanitz
•	 Doreen Liebherr Intercoiffure Rostock
•	 Familie Bastian
•	 Familie Blankenhagen
•	 Familie Frick
•	 Familie Lange
•	 Familie Schulte in den Bäumen
•	 Familie Weu
•	 Fotowild Sanitz
•	 Friseurstübchen Gresenhorst
•	 Hauskrankenpflege Heine Gresenhorst
•	 IHB Werner Völkshagen
•	 Jagdgenossenschaft Gresenhorst
•	 Marlower Möbel GmbH
•	 Radbruch GmbH Gresenhorst
... sagen die Kinder und das Team der Kita „ De Klaukschieters“ aus
Gresenhorst.
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Konfirmandenunterricht

Gemeinsam mit den Kirchenge-
meinden Kölzow und Bad Sülze 
14-täglich dienstags und donners-
tags Nachmittag im Pfarrhaus 
Marlow. Infos unter: www.kirche-
mv.de/marlow

Ökumenischer Chor Marlow
Jeden Dienstag 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr im Pfarrhaus 
unter der Leitung von Bärbel Düwell. Sehr gerne sind 
neue Sängerinnen und Sänger herzlich willkommen! 
Während der Schulferien finden keine Proben statt. 
Leitung: Bärbel Düwell

Strick & Schick
Jeden Mittwoch 19.00 Uhr im Pfarrhaus. Für alle die gern an-
fangen möchten, die schon etwas können oder noch etwas im 
Austausch mit anderen lernen möchten. Und für alle, die gern in 
einer geselligen Runde einem kreativen Hobby nachgehen wollen.

Offener Kreis für Erwachsene
Jeden 3. Montag im Monat um 19.00 Uhr im Pfarr-
haus. Die nächste Veranstaltung ist der Weltge-
betstag, am 7. März um 18.00 Uhr im Pfarrhaus. 
Infos unter 038221-301.

Kartenspielen
Jeden Dienstag ab 14.00 Uhr unter der Leitung 
von Heike Harnack. Kaffee & Kuchen gibt es für 
alle, auch wenn das Blatt mal nicht so dolle ist. Die 
Gruppe freut sich über weitere Gäste!

Frühstück & Seniorenkaffee
12.03. / 09.04. um 09.00 Uhr 19.02. / 19.03. / 16.04. 
um 14.30 Uhr
Die Teilnahme ist kostenfrei, es wird um eine 
Spende gebeten. Wir bieten einen Fahrdienst an.

 

7. März um 18.00 Uhr  
im Pfarrhaus Marlow 

Begegnungen mit den Cookinseln 
 

Texte, Lieder, Imbiss 
 

Der Weltgebetstag von den Cookinseln wird in 
vielen ökumenischen Gottesdiensten rund um 
den Erdball gefeiert. Verantwortlich für die 
Gottesdienstordnung sind für 2025 christliche 
Frauen von den Cookinseln, einer Inselkette im 
Südpazifik. Vorbeikommen lohnt sich! 

Die Gemeindefeuerwehr Marlow informiert!
Im Monat Januar kam es im Bereich der Gemeindefeuerwehr zu 
zwei Einsätzen. Es handelte sich jeweils um Hilfeleistungseinsätze 
mit den Schwerpunkten Tragehilfe für den Rettungsdienst und der 
Beseitigung von Umweltgefahren.
Das Jahr 2025 startete ebenfalls wieder mit der Ausbildung nach 
Regeldienstplan. In diesem Jahr findet jeder Dienstabend gemein-
sam statt, das heißt, in Zukunft werden wir immer als gesamte Ge-
meindefeuerwehr unsere Ausbildungsabende durchführen. Dies 
fördert die Zusammenarbeit aller Kameradinnen und Kameraden, 
dient dem besseren Verständnis der an den verschiedenen Standor-
ten eingesetzten Technik und sorgt dafür, dass alle Einsatzkräfte 
zukünftig eine einheitliche Ausbildung erhalten.
Vom 13.01.2025-28.01.2025 nahmen die Kameraden John Be-
cker und Mathias Finck am Lehrgang Atemschutzgeräteträger 
in der FTZ Klockenhagen teil. Beide konnten den Lehrgang mit 
Erfolg bestehen. Wir gratulieren den Kameraden recht herzlich 
und wünschen viel Spaß in der neuen Funktion innerhalb der 
Gemeindefeuerwehr.

gez.
Mario Hunsemann
stellv. Gemeindewehrführer

Evangelische Kirche in Marlow -  
für die ganze Familie!

Herzlich willkommen:

Krabbelgruppe
Treffpunkt für alle Eltern mit Kindern im Alter von 
0 - 2 Jahren. Alle zwei Wochen freitags von 9.30 bis 
11.00 Uhr im Pfarrhaus. Nächste Treffen: 21.02. / 07. & 21. März

Kinder Treff Pfarrhaus ab 8 Jahren

Unser Kinder Treff, alle zwei Wochen freitags von 14.30 bis 15.30 
Uhr im Pfarrhaus. Nächste Treffen: 21.02. / 07. & 21. März Infos 
gibt es unter 0151573969 88



Nr. 02/2025	 – 17 –	 Marlow

GGeesscchhiicchhtteenn  hhöörreenn  
 

Kinder    Treff    Pfarrhaus 

zusammen  
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

21.02. / 07. & 21.03. von 14.30 - 15.30 Uhr 
Peter Michalik, Bei der Kirche 9, Marlow 

Info Telefon: 0151 57 3969 88 

Gottesdienste im Kirchensprengel  
Bad Sülze-Kölzow-Marlow

Sonntag, 23. Februar
09.00 Uhr Marlow
10.30 Uhr Kölzow
Freitag, 07. März, Weltgebetstag
18.00 Uhr Marlow
Sonntag, 09. März
09.00 Uhr Marlow
Sonntag, 23. März
09.00 Uhr Marlow

Die Gottesdienste finden in den Wintermonaten im Pfarrhaus 
statt.

Ihre Ansprechpartner für Marlow sind:
Vakanz-Pastorin Christiane Gramowski, Tel.: 38220/338
Diakon Peter Michalik, Tel 038221/301
Gemeinsam feiern, gemeinsam beten, gemeinsam singen

Gottesdienste und Veranstaltungen in unseren Dorf-
kirchen:

Dorfkirche Kuhlrade:

Mittwoch, 2. April
19 Uhr Passionsandacht
Ostermontag, 21. April
10.30 Uhr Gottesdienst mit Musik für Cello und Klavier
Sonntag, 27. April
17 Uhr Kuhlrader Konzertfrühling mit Luitgard 

Schwarzkopf, Cello und Gerlind Brosig, Violine
Sonntag, 4. Mai
17 Uhr Kuhlrader Konzertfrühling mit Studierenden der 

HMT Rostock unter der Leitung 
von Prof. Simone von Rahden

KKiKinnnddedeer r - - KKiKKirirrcrcchhhehen n - - CCCaCCammmpp KKKiKinninnddndddedeer r r er KKKKKKiiKirrrirccrchhhchhehen n n en CCCCCaCCammmampmpp

Ferienspaß am Recknitzberg 
27. bis 31.07.2025 

 
 
 

Auf dem Natur- und Erholungshof 
Recknitzberg. Wir wollen wieder ein 
großes Zeltlager organisieren, jede 
Menge spannendes erleben und die 
tolle Natur erkunden. Beteiligt sind 
die Kirchengemeinden Marlow, 
Kölzow, Bad Sülze und Tessin.  
 

 
 Teilnehmerkosten für die Woche   
 100,00 Euro.      

    Für zwei Geschwisterkinder 
    150,00 Euro. Jedes weitere Kind  
    50,00 Euro. Weitere   
    Ermäßigungen auf Anfrage.   
 

Informationen & Anmeldungen:
     Diakon Peter Michalik 
     Bei der Kirche 9 
     18337 Marlow 

peter.michalik@elkm.de 
Mobil: 0151 57 3969 88 

Und bei den beteiligten Kirchengemeinden. 

8 bis 12 Jahre 



Marlow	 – 18 –	 Nr. 02/2025

25 Jahre -  
ein Grund zum Feiern?
In diesem Jahr wird unsere Tafel 25 Jahre. 
Ist es ein Grund zum Feiern?
Wir sagen JA! Warum? Weil wir in den Jahren rund 5.760 Tonnen 
Lebensmittel gerettet haben. Damit konnten wir bereits vielen 
hundert Menschen helfen, etwas mehr Lebensqualität zu erlangen 
und sich mal etwas außer der Reihe leisten zu können.
Ja, das ist auf eine Art sehr, sehr traurig. Und das ist natürlich auch 
nicht wirklich ein Grund zum Feiern. Denn in einem reichen Land 
wie Deutschland dürfte es das nicht geben, dass Menschen auf die 
Unterstützung der Tafeln angewiesen sind. Und genau das ist der 
Grund, weshalb sich niemand zu schämen braucht, wenn er/sie 
zu uns kommt. Sie helfen der Tafel, dass die guten Lebensmittel, 
die von den Märkten abgeholt werden, nicht weggeworfen werden 
müssen - und schon macht es Sinn, den Weg zur Tafel zu gehen.
Noch immer ist es weit verbreitet, dass nur Bürgergeldempfänger 
Unterstützung durch uns bekommen. Das ist nicht richtig. Es sind 
auch Berufstätige, die knapp über der Grenze liegen und daher 
überall durchs Raster fallen. Es sind Menschen, die aus irgendwel-
chen persönlichen Gründen gerade in einer Notlage sind, Rentner, 
die ihr Leben lang gearbeitet oder Kinder großgezogen haben, 
Alleinerziehende, Auszubildende, Studierende…
Mit unserem mobilen Bringedienst versuchen wir auf neutralem 
Weg, Lebensmittel zu Menschen nach Hause zu bringen, die sonst 
keinerlei Möglichkeit haben, unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen 
- sei es, weil sie krank und nicht mobil sind, oder weil … es gibt 
so viele Gründe.
Oft werden wir gefragt: Wo liegt eigentlich die Grenze?
Nachstehende Zahlen sind aktuell vom statistischen Bundesamt 
erhoben worden. Menschen, deren Nettoeinkommen (Nettoein-
kommen ist das, was auf dem Lohnzettel unterm Strich steht) 
unter diesem Einkommen liegen, gelten als arm. Das sehen wir 
genauso. Dennoch sind auch diese Zahlen nicht bindend, denn es 
gibt oft Ausnahmen.
Einzelperson: 1.310 €
Jede weitere im Haushalt lebende Person über 14 Jahren: + 655 €
Erwachsene Person + 1 Kind unter 14 Jahren 1.747 €
Jedes weitere Kind unter 14 Jahren: + 437 €

Denn auch jemand, der scheinbar ein „gutes Einkommen“ hat, 
kann vorübergehend in Not geraten, ein Bescheid lässt ewig auf 
sich warten und Sie wissen nicht, ob wir Sie trotzdem unterstüt-
zen. Auch ist es nicht immer das Auto, oder das Haus, was andere 
beurteilen lässt: Warum geht der eigentlich zur Tafel? Dickes Auto 
fahren, aber zur Tafel gehen… Vielleicht ging es ihnen zurzeit 
des Auto-/Hauskaufs finanziell recht gut. Das „dicke“ Auto ist 
abbezahlt, doch das Portemonnaie ist leer.
Also, scheuen Sie sich nicht und retten Sie mit uns gemeinsam 
Lebensmittel und helfen sich damit selbst. Sprechen Sie uns an 
oder schreiben Sie eine Mail: info@tafel-recknitztal.de oder 0171 
8980902 - auch wenn Sie mehr darüber erfahren möchten.

Ihre Tafel Recknitztal e.V.

Dorfkirche Rostocker Wulfshagen:

Donnerstag, 29. Mai
10.30 Uhr Gottesdienst

Anja Bühler
Ev. Luth. Kirchengemeinde Ribnitz

Ev. Kirchengemeinde Blankenhagen

Unsere Gottesdienste

Sonntag, 16.03.
08.45 Uhr Dänschenburg
Sonntag, 23.03.
09.30 Uhr Blankenhagen

Kinderkreis: 22.03., 10.00 Uhr im Gemeinderaum im 
Pfarrhaus

Seniorentreff 
Gresenhorst:

11.3., 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
im Gresenhus

Frauenkreis 
Blankenhagen:

12.3., 15.00 Uhr im Gemeinderaum 
im Pfarrhaus

offene Kirche: in Blankenhagen und Dänschenburg 
täglich von 09.00 bis 18.00 Uhr

Pastor Stefan Haack

Die nächste Ausgabe des 
 „MARLOW-KURIER“ erscheint  

am 18. März 2025.
Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge  

und Anzeigen ist der 7. März 2025  
(Posteingang Stadtverwaltung,  
unter a.holze@stadtmarlow.de).
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BSG ScanHaus Marlow e.V.

9. Schmiede-Cup

Am 25. und 26. Januar 2025 luden wir zum 9. Schmiede-Cup in die Marlower Sporthalle ein.
Mit insgesamt fünf Turnieren und 81 Spielen bot das Wochenende Fußballbegeisterten in verschiedenen 
Altersklassen die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen. Die Zuschauer konnten sich über spannende Duelle und viele Tore  
freuen.
Samstagfrüh starteten die F-Junioren mit ihrem Turnier. Das Auftaktspiel bestritten unsere beiden Mannschaften, wobei sich die 
I. Mannschaft ihre ersten 3 Punkte sicherte. Das zweite Spiel der I. Mannschaft konnte der PSV Stralsund für sich entscheiden. 
Im weiteren Turnierverlauf verschenkten unsere Jungs keinen Punkt mehr und holten sich damit den Turniersieg. Für unsere Jün-
geren der II. Mannschaft lief es nicht ganz so gut, am Ende fehlte es an Erfahrung und sie landeten mit einem Punkt auf dem 6. 
Platz. Kopf hoch, im nächsten Jahr sieht das ganz anders aus. Zweiter wurde PSV Stralsund, Dritter SG Wöpkendorf, Vierter SV 
Barth vor dem Velgaster SV. Nach einem spannenden 6-m-Schießen freute sich Noah Strehlow aus unserer I. Mannschaft über 
den Torschützenpokal.

F-Jugend

Im Anschluss ging es bei den E-Junioren spannend zu. Keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen. Es war ein ausgegli-
chenes Turnier. Am Ende setzten sich unsere Nachbarn aus Wöpkendorf mit 10 Punkten durch. Auf den zweiten Rang mit ebenfalls 
10 Punkten, aber mit dem schlechteren Torverhältnis, lief Vorjahressieger Union Sanitz ein. Dritter wurde der Velgaster SV vor 
Marlow I., dem PSV Stralsund und der II. Marlower Mannschaft. Die Torjägerkrone holte sich Gustav Waydelin von der SGW, der 
sich ebenfalls im 6-m-Schießen beweisen musste.

E-Jugend

Am frühen Samstagabend kam dann noch die B-Jugend aufs Parkett. Unsere Spielgemeinschaft SGW/BSG stellte zwei Mann-
schaften. Des Weiteren bildete die Marlower Stadtjugend ein Team. Im ersten Spiel teilten sich beide Heimmannschaften die 
Punkte, anschließend ging die Marlower Stadtjugend gegen Kandelin mit 6:0 baden. Im dritten Match setzte der PSV Stralsund 
ein Achtungszeichen und bezwang den favorisierten Förderkader René Schneider mit 1:0. Und wer dachte, dass die Stadtjugend 
zur Schießbude werden würde, sah sich getäuscht. Verlor man gegen den Förderkader noch knapp, zauberte man gegen die zweite 
Vertretung der SGW/BSG. Schnell erzielte man eine 2:0-Führung und setzte noch zwei Bälle ans Aluminium, doch dann schwan-
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B-Jugend

Gleich Sonntag früh ging es mit der D-Jugend weiter. Aufgrund der hohen Nachfrage waren hier erstmals sieben Mannschaften 
am Start. Dabei fand die Heimelf nur schleppend ins Turnier. Mit lediglich zwei Siegen belegte man Rang sechs vor unserer Part-
nergemeinde Gettorf. Turniersieger wurde wie bei den E-Junioren die SG Wöpkendorf. Den Silberplatz holte sich Union Sanitz 
und Bronze ging an den Greifswalder FC II vor dem Rostocker FC und dem PSV Stralsund. Die Torjägerkrone setzte sich der 
Wöpkendorfer Giuliano Bos auf. Wir freuen uns sehr, dass die Marlower Partnerstadt Gettorf aus Schleswig-Holstein mit einer 
D-Jugendmannschaft zum Turnier angereist ist.

D-Jugend

den die Kräfte und am Ende musste sich die Stadtjugend mit einem 2:2 gegen die II. Mannschaft begnügen. Den Turniersieg holte 
sich der Förderkader. Platz zwei ging an die I. Mannschaft der SGW/BSG, Dritter wurde PSV Stralsund vor der II. Mannschaft 
der SGW/BSG. Rang fünf errang der SV Kandelin vor den Publikumslieblingen der Marlower Stadtjugend. Der Torschützenpokal 
ging an Noah Seifert vom Förderkader René Schneider.
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Während der Siegerehrung wurde ein Spendencheck über 2.000,00 € zum Neubau eines Hospizes in 
Ribnitz-Damgarten an den „Förderverein stationäres Hospiz der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten 
e.V.“ überreicht. Die Spende stammt aus den Einnahmen des Schmiede-Cups. Damit leistete unser 
Verein nicht nur einen sportlichen, sondern auch einen wertvollen sozialen Beitrag.
Am Sonntagnachmittag rundeten die C-Junioren dann das Turnierwochenende ab. Auch hier stellte 
die Spielgemeinschaft der SGW/BSG zwei Teams. Gleich im ersten Turnierspiel trafen beide Gast-
gebermannschaften aufeinander. Hier gewann Team l mit 1:0 über Team ll. Trinwillershagen und 
die Spielgemeinschaft Richtenberg/Velgast trennten sich 0:0, der TSV Wustrow bezwang den PSV 
Stralsund mit 2:0. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Turnier. Bis zur letzten Runde hätte fast jede 
Mannschaft noch Turniersieger werden können. Am Ende setzte sich die SGW/BSG I durch und holte 
sich den Sieg, Zweiter wurde der TSV Wustrow vor dem PSV Stralsund. Rang vier ging an die Spiel-
gemeinschaft Richtenberg/Velgast, Platz fünf ging nach Trinwillershagen. Die zweite Vertretung der 
SG Wöpkendorf/Marlow wurde sechster Sieger. Die Torjägerkanone sicherte sich Anton Peithmann, 
von der SGW/BSG I. Dem Wustrower Torhüter Eddy wünschen wir nach seiner Verletzung, auf diesem 
Wege nochmals gute Besserung.

C-Jugend

Wir sagen danke an alle teilnehmenden Vereine, Mannschaften und Fans sowie 
an die Schiedsrichter Finn Luca Meinhardt, Lukas Tanke und Sef Alden für ein 
gelungenes Fußballwochenende. 
Ein besonderer Dank gilt der Schmiede und Bauschlosserei Metallbau H. Oelke 
für die Bereitstellung der einzigartigen Pokale und Medaillen. 
Ebenfalls ein herzliches Dankeschön an alle Helfer, Unterstützer, Sponsoren und 
Spender. 
Ohne euren Einsatz, sei es bei der Organisation, dem Auf- und Abbau, bei der 
Kuchenverpflegung, hinterm Tresen oder bei der Durchführung in der Halle, wäre 
der Schmiede-Cup nicht das, was er ist.

Im nächsten Jahr findet der 10. Schmiede-Cup statt. Werdet Teil dieses Jubilä-
ums und lasst uns gemeinsam die Leidenschaft für den Fußball teilen.

Fotos: Annett Hahn und André Kruse

Männermannschaft siegt in Malchin

Unsere Männermannschaft war am 1. Februar 
2025 zu Gast beim Blau Weiß Basedow zu einem 
Hallenturnier in Malchin und kehrte ungeschlagen 
mit dem Siegerpokal zurück. Die Spieler zeigten 
von Beginn an eine souveräne Leistung und ließen 
ihren Gegnern keine Chance. Sie überzeugten mit 
einer starken Mannschaftsleistung, was sich auch 
im Torverhältnis von 12:1 widerspiegelte.
Wir gratulieren zum 1. Platz, weiter so.

Foto: Armin Perschke
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C-Junioren im Finale

Unsere C-Junioren der Spielgemeinschaft SGW/
BSG fuhren am 1. Februar 2025 nach Grimmen 
zum Finale der Futsal-Landesmeisterschaft. Nach 
dem unerwartet starken Vorrundensieg waren wir 
nun unter den sechs besten Mannschaften aus MV. 
Unsere Turniergegner hießen Anker Wismar, der 1. 
FC Neubrandenburg, Greifswalder FC, FC Hansa 
Rostock und FC Mecklenburg Schwerin. Es war 
ein tolles Turnier mit sehr hohem Leistungsniveau. 
Durch die kämpferische Leistung konnten unsere 
Junioren mit einem Sieg und einem Unentschie-
den Neubrandenburg hinter sich lassen und sich 
am Ende den 5. Platz im Landesvergleich sichern.
Glückwunsch zu eurem Auftritt, es zeigt, dass ihr 
auf dem richtigen Weg seid und euch stetig weiter-
entwickelt. Wir sind stolz auf euch.
Ein großes Danke für die Unterstützung der mit-
gereisten Fans.

Sportliche Grüße
Euer Team der BSG Foto: C-Jugend

Volkssolidarität  
Ortsgruppe Marlow informiert

Wir laden alle Mitglieder und ihre Partner sowie die Seniorinnen und Senioren der Stadt Marlow 
recht herzlich zum Kaffeeklatsch ein.

Wann? Mittwoch, den 19. Februar 2025
Wo? „DRK-Vereinsraum“ Marlow, Große Teichstraße 17
Beginn: 14.00 Uhr

Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken werden wir den Jahres-
veranstaltungsplan vorstellen.
Unkostenbeitrag: Mitglieder zahlen 3.00 €, Nichtmitglieder 4.00 €

Wir bitten um Rückmeldung der Teilnahme bis zum 17.02.2025 bei 
ihrem Volkshelfer. Wer mit dem Carlow gefahren werden möchte, 
muss dies bitte seinem Volkshelfer mitteilen.
Wir würden uns freuen, viele an diesem Nachmittag begrüßen 
zu dürfen.

Vorstand der Volkssolidarität

Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Marlow

Liebe Mitglieder,

wir möchten euch recht herzlich zum
„Singenden Kaffeetrinken“
in unsere Räumlichkeiten des DRK-Ortsvereins
am 21.03.2025 um 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr einladen.
Der Unkostenbeitrag beträgt 2 €.
Anmeldungen für den Carlow-Bus bitte bei Frau Störp unter 
038221/80185.

Wir freuen uns auf euch!

K. Hansen
Vorsitzende

Kleiderkammer

Öffnungszeit donnerstags von 09 - 11 Uhr
Schaut doch mal in unserer Kleiderkammer vorbei.
Wir haben so viele schöne Sachen, die auf neue Besitzerin-
nen oder Besitzer warten.
Gegen einen kleinen Obolus könnten sie bald euch gehören.

DRK Ortsverein Marlow
Kleiderkammer
Große Teichstraße 17
18337 Marlow

Liebe Mitglieder des DRK-Ortsvereins,

wir möchten mit Ihnen gemeinsam am

Samstag, d. 08.03.2025  
ab 14:30 Uhr

in unserem Vereinsraum Jugendclub Marlow
unsere Frauentagsfeier durchführen.

Für ein Programm ist auch dieses Jahr wieder gesorgt.

Anmeldungen zur Teilnahme und wenn benötigt für den  
Carlow-Bus bitte bis zum 02.03.2025 bei Frau Störp 
038221/80185

Unkostenbeitrag: 20 € für Mitglieder / 25 € für Nichtmitglie-
der, darin enthalten sind das Programm, Kaffee und Kuchen 
sowie das Abendessen um ca. 18 Uhr.

Wir würden uns freuen, Sie an diesem Nachmittag begrüßen 
zu dürfen!

Hinweis: Während der Veranstaltung werden vom Verein Fo-
tos zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit gemacht.

gez. Hansen
DRK OV Marlow
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Sport in der Grünen Stadt Marlow

MARLOW
20. ScanHaus Cup

26. - 27. April 2025

UNTERSTÜTZUNG GESUCHT!
Sei dabei und steh Deiner Stadt Marlow am 
26./27. April 2025 als freiwilliger Helfer zur Seite! 

Egal, ob du das Kinderprogramm mit Leben füllst, 

als Streckenposten die Veranstaltung absicherst 

oder als mobiler Versorger für unsere Helfer 

unterwegs bist - Jeder Einsatz zählt! 

Du möchtest deine Stadt unterstützen oder hast noch 

mehr Vorschläge? Melde dich jetzt bei uns und sei 

Teil der größten Veranstaltung in Marlow.

Melde Dich einfach 

bis 21.02.2025 bei uns:

Frau David

E-Mail: n.david@stadtmarlow.de

Tel.: 038221 410 26

www.stadtmarlow.de



Marlow	 – 24 –	 Nr. 02/2025

Treffpunkt Bücherdorf -  
An der Schule 3 (Schulkomplex)
Das Bücherdorf in Gresenhorst bleibt bis auf Wei-
teres geschlossen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Danke.

Erste Hilfe Kurs

Grundlehrgang 9UE

Samstag, 15.03.2025
08 - 16 Uhr
Ort: wird im Vorfeld bekanntgegeben

Dieses Angebot richtet sich an alle Interessenten, Ersthelfer im 
Betrieb, Übungsleiter, Jugendbetreuer, Lehrer, Wasserretter 
und Führerscheinbewerber aller Klassen.
Teilnahme nur nach verbindlicher Zusage.

Kursgebühr pro Teilnehmer: 57,00 €
Kursgebühr betriebliche 
Ersthelfer:

Kostenübernahme BG 
möglich

Kursgebühr ASB Mitglieder: keine (Gutschein)

Verbindliche Anmeldung bis: 21.02.2025

Anmeldung unter:
E-Mail: info@feuerwehr-dettmannsdorf.de
Telefon: 0151-23257524
(Tilo Ziemßen, 1. Vorsitzender Förderverein)

In Zusammenarbeit mit dem ASB RV NORD-OST e. V. - 
www.asb-nordost.de

Neue Sportkurse für Kinder und Eltern  
in Gresenhorst

Foto: KI-generiert

Der Elternrat der ASB KiTa „De Klaukschieters“ in Gresen-
horst möchte im Jahr 2025 neue Angebote für Kinder und 
Eltern in Gresenhorst schaffen.
Kindertanzen, Bewegungsspiele, Eltern-Kind-Yoga, Ballschu-
le oder Turnen für die Kleinsten - alles ist möglich.
Bei der Organisation der Kurse, Teilnehmerabfragen und  
Information an die Eltern und umliegenden Kitas sowie der 
Suche nach der richtigen Räumlichkeit wird der Elternrat 
unterstützen.
Gesucht werden zunächst Interessenten und Kursleiter, die 
sich vorstellen können, wöchentliche Kurse ab 16:00 Uhr für 
Kinder- und Eltern in Gresenhorst anzubieten. 
Auch Vereine, die ihr Angebot erweitern und auf Gresenhorst 
ausdehnen möchten, können sich jeder Zeit sehr gerne bei 
uns melden.
Kontakt: elternrat.gresenhorst@gmx.de

Anzeigenteil

Cheerleading Meisterschaft  
in Neubrandenburg
Schon seit längerem ist Cheerleading ein bekannter, vielseitiger und 
anspruchsvoller Sport und erlangt auch in Mecklenburg-Vorpom-
mern immer mehr an Beliebtheit. Cheerleader bei Sportveranstal-
tungen, als Motivationskünstler und zum Anfeuern der Zuschauer 
sind ein oft gesehenes Bild bei vielen Sportevents. Entstanden in 
Amerika und meist in Verbindung gebracht mit American Football 
und später bei vielen anderen Sportarten zu sehen, hat sich das 
Cheerleading immer weiter als eine selbstständige Sportart ent-
wickelt und umfasst nun viele unterschiedliche Bereiche. Partner-, 
Groupstunt, Double- und Teamdance sind nur einige der Katego-
rien, welche im Cheerleading gezeigt werden. Teams unterschied-
licher Vereine tragen in den unterschiedlichsten Kategorien einen 
Vorauswahl-Wettkampf zur Deutschen Meisterschaft aus. 
Vereine aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und na-
türlich Mecklenburg-Vorpommern werden einen dieser Vorauswahl-
Wettkämpfe in MV austragen. Der American Football und Cheerlea-
ding Verband Mecklenburg-Vorpommern e.V.  (AFCV M-V e.V.) freut 
sich am 01.März 2025 die Norddeutschen Landesmeisterschaften 
im Cheerleading im Jahnsportforum Neubrandenburg durchführen 
zu können. Eine fachkundige Jury aus ganz Deutschland wird die 
in vier Altersgruppen antretenden Sportler*innen bewerten. 
„Wir freuen uns auf über 250 Athleten und Athletinnen aus 4 Bun-
desländern, die Ihr Können unter Beweis stellen wollen, um sich 
für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. „Die Teams werden 
uns eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Show bieten und 
es wird ein buntes Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie.“, 
so Lisa Upleger, Verantwortliche im AFCV M-V für Cheerleading.
Karten für dieses Event können unter https://afcv-mv.vereinsticket.
de/cheer-lm-nord gekauft werden.
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LINUS WITTICH Medien KG

FELIX PONTO
Tel. 039931 579-25 • f.ponto@wittich-sietow.de
www.wittich-sietow.de

IN SACHEN
WERBUNG
BERATE ICH SIE.
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Wir stehen Ihnen als seriöser und zuverlässiger Partner in allen Angelegenheiten und Fragen 
rund um das Thema Bestattung zur Seite.

Wir sind Tag und Nacht für Sie erreichbar, auch an Sonn- und Feiertagen.

Bestattungen
Rehberg

Richard Rehberg
Lange Str. 13

18334 Breesen

Tel.: 038320 - 47947

Ribnitz-Damgartener 
Bestattungshaus 

Rehberg
Gänsestraße 27

18311 Ribnitz-Damgarten

Tel.: 03821 - 2571

Bestattungshaus 
Grimmen

Christian Rehberg
Lange Str. 46

18507 Grimmen

Tel.: 038326 - 2517

www.bestattungen-rehberg.de                                                info@bestattungen-rehberg.de

DANKSAGUNG
Eine Stimme, die vertraut war, schweigt.

Ein Mensch, der uns lieb war, ging.
Was uns bleibt, sind Liebe, Dank und Erinnerungen

an viele schöne Stunden,Tage und Jahre.

Günther Könke
09.09.1931 – 30.11.2024

Viele Trauergäste haben unseren Vati in so herzlicher
Weise der Verbundenheit die letzte Ehre erwiesen.
Es ist tröstlich in Trauer und Schmerz nicht alleine zu sein.  
Es tat gut zu sehen, wie gern er gemocht wurde.

Danke für die tröstenden Worte,  
danke für einen Händedruck, wenn Worte fehlten.  
Ein besonderer Dank gilt dem Trauerredner Herrn Fähling,  
dem Bestattungshaus Rehberg und der Bäckerei Kröger.

Liebe und Erinnerungen bleiben für immer. Deine Mädels
Sieglinde Schultz und Sonhilde Loose

Marlow, im Januar 2025
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Der Tod ist nicht das Ende,
nicht die Vergänglichkeit,
der Tod ist nur die Wende,

Beginn der
 		         Ewigkeit

,,

Trauer ist die Brücke zur Liebe, 
die in der Erinnerung zu etwas Kostbarem 

und Ewigem wird.

Monika Minder

Traueranzeigen
,,Es wird nie der richtige Tag sein, es wird nie der richtige Zeitpunkt 
sein. Es wird nie alles gesagt sein und es wird immer zu früh 
sein. Und doch wird irgendwann der Moment kommen, in dem 
wir schweren Herzens eine Hand loslassen müssen, ohne einen 
richtigen Abschied nehmen zu können. Jedoch lassen wir nie 
den Menschen daran los, denn mit seinen hinterlassenen Spuren 
bleibt er für immer im Herzen.“ Jeder Einzelne weiß, wie schwer 
es ist, von einer geliebten Person Abschied zu nehmen. Und jeder 
Einzelne weiß ebenso, wie schwierig es ist, die passenden Worte 
für das Lebewohl zu finden. Gerne berät Sie LINUS WITTICH zu 
Ihrer persönlichen Beileidsbekundung.
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03821 - 88 99 610

BAUEN &
WOHNEN
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Ihr Projekt. 
Unsere Experten.  
Gemeinsam besser bauen –

www.meinhandwerker-regional.de

Wohnkomfort rauf, Energiekosten runter
(djd). Die klassische Bauindustrie verursacht hohe CO2-Emissi-
onen, etwa bei der Herstellung von Zement oder Beton. Hier sind 
zukunftsfähige Alternativen gefragt – wie die modulare Holzbauwei-
se. Als nachwachsender Rohstoff und CO2-Speicher ermöglicht 
Holz ein umweltfreundliches und nachhaltiges Bauen. Es fungiert 
zudem als natürliche Klimaanlage. Bei Modulhäusern in Fertigbau-
weise von Smart House sind alle Außenwände sowie Boden- und 
Deckenplatten zudem energiesparende Passivhauskomponenten. 
Sie geben keine Wärme an ihre Umgebung ab, das spart Heizener-
gie und damit bares Geld. In Verbindung mit effizienten Heiz- und 
Anlagentechniken leben die Bewohner nahezu autark und machen 
sich so unabhängiger von steigenden Energiepreisen. Unter www.
smart-house.com gibt es dazu weitere Informationen.

Holzmodulhäuser werden auf Streifen- oder Punktfundamenten 
errichtet. Eine vollflächige Bodenversiegelung wird dadurch ver-
mieden. � Foto: djd/www.smart-house.com/RecordTeam
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WIR KENNEN DEN WERT

IHRES HAUSES
Jetzt Immobilie bewerten lassen!

0395-57081121  dr-lehner-immobilien.de

Sebastian Copius & Beate Wagner
   IMMOBILIENBERATER

Bau- und
Möbeltischlerei

• Dachstühle + Fassaden
• eigener Treppenbau
• Treppenrenovierung
• Parkett und Dielung
• Einbaumöbel - Küchenbau 
•  Innentüren, Außentüren,  

Fenster

• Denkmalpflege
• Altbausanierung
• Profilleisten
• Restaurierungen 
•  Stammware 

Einsägen 
bis 110 cm Ø

Tischlermeister 
Robert Rehberg

Lindenstraße 7 · 18334 Breesen
Telefon 038320-47687 

bautischlerei.rehberg@t-online.de

Am Weidengrund 15, 18337 Marlow, OT Bookhorst
Tel. 03821 - 390840

BAUEN &
WOHNEN
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Weißer wird‘s nicht

Eine weiße Wohnungseinrichtung Ton in Ton schafft eine freund-
liche und helle Atmosphäre. 
� Foto: djd/www.schoener-wohnen-farbe.com

(djd). So unterschiedlich Geschmäcker auch sind, bei der Far-
be Weiß für die Inneneinrichtung sind sich fast alle einig: Weiße 
Wände verleihen jedem Raum eine helle, saubere und freundliche 
Atmosphäre. Zudem lässt sich die Farbe beliebig mit Möbeln und 
Bodenbelägen in anderen Farbtönen kombinieren. Für ein schnel-
les und effektives Verschönern eignen sich Wandfarben mit hoher 
Deckkraft wie Polarweiss. Meist reicht bereits ein Anstrich, um alte 
Farben zu überdecken – das spart Zeit und Material. Zudem ist 
die Wandfarbe besonders nachhaltig, vom Eimer aus recyceltem 
Kunststoff bis zur Rezeptur ohne Konservierungs- und Lösemittel 
oder Weichmacher. Unter www.schoener-wohnen-farbe.com gibt 
es weitere Informationen und Tipps zur gekonnten Verarbeitung.
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Liebe Kunden, Geschäftspartner, Freunde und Familie 

sind vergangen und ich möchte mich von Herzen bei euch bedanken

· für eure Glückwünsche 
· eure Treue

· eure Unterstützung
· dass entgegengebrachte Vertrauen
· und die wertvolle Zusammenarbeit.

Mit besten Grüßen

Bettina Sengbusch
Transporte, Schüttgüter, Baustoffhandel, Baggerarbeiten

Immenhof 1 · 18337 Marlow

Sie (m/w/d) sind 

exam. ALTENPFLEGER, 
PFLEGEFACHKRAFT 

oder möchten bei uns als  

PRAXISANLEITER
Verantwortung übernehmen? 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Wir können Ihnen eine sichere, berufliche 
und vertrauensvolle Perspektive bieten. 

fritsche@pflegeheim-gelbensande.de

SIE BEI UNS RICHTIG SIND

WETTEN DASS ...?

Hauskrankenpflege
Heine

Beratung, Hilfe & Pflege zu Hause

Marlower Str. 37 a, 18337 Gresenhorst
Tel.: 03 82 24/4 43 79, Funk: 0172/99 99 684

•   Peugeot  

Vertragspartner

•    SPOTICAR-

Händler

•   Peugeot- 

Service-Betrieb

•     Mehrmarken-

Werkstatt

Rostocker Straße 2 | 18311 Ribnitz-Damgarten | Telefon 03821 - 89 200 | www.peugeot-schmidt.de

FACHMANN

JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der  

LINUS WITTICH Medien Gruppe

Zeit für den Wechsel
Alljährlich im Frühling beginnt das neue Versicherungsjahr für 
Mopeds, Mofas sowie Roller bis 50 ccm Hubraum und mit einer 
Höchstgeschwindigkeit (je nach Betriebserlaubnis) bis zu 45 km/h, 
bei älteren Modellen bis zu 60 km/h. Auch E-Scooter und ande-
re Elektrokleinstfahrzeuge unterliegen der Versicherungspflicht. 
Den Versicherungsschutz erkennt man am Nummernschild, dem 
Versicherungskennzeichen aus Blech. Bei E-Scootern ist es ein 
Klebekennzeichen in etwas kleinerer Form. Die Schilderfarbe 
wechselt jährlich. Wer mit der falschen Farbe unterwegs ist, fährt 
ohne Versicherung und macht sich strafbar. Am 1. März 2025 

muss das Versicherungskennzeichen gewechselt werden, von 
Blau auf Grün. Das Kennzeichen läuft immer nach einem Jahr ab, 
eine Kündigung ist dafür nicht erforderlich. Fahren ohne gültiges 
Kennzeichen heißt Fahren ohne Versicherungsschutz. Bei einem 
Unfall kommt der Fahrer bzw. die Fahrerin dann für den gesam-
ten Schaden auf. Außerdem ist das Fahren mit einem Fahrzeug 
ohne Versicherungsschutz strafbar. Das Gesetz sieht hierfür eine 
Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe vor. 
Das neue, grüne Versicherungskennzeichen sind ist online beim 
Versicherer erhältlich.� ADAC
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